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NEUES PAR-BEHANDLUNGSKONZEPT

Neu: Klassifikation,  
Leitlinie, Richtlinie

MEDICAL DEVICE REGULATION

So gelingt die Umsetzung  
der neuen EU-Verordnung
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Keine Frage, die Corona-Pandemie wird 
in Deutschland auf absehbare Zeit das 
zentrale Thema sein und auch in diesem 
RZB eine große Rolle spielen. Gerade 
deshalb ist mir aber wichtig, auf unsere 
Serie zur aktuellen Entwicklung der Paro-
dontologie in der GKV-Behandlung hinzu-
weisen. 

Sie ist für uns Zahnärzte von großer Be-
deutung. Die KZBV bezeichnet es zu 
Recht als „Meilenstein im Kampf gegen 
die Volkskrankheit Parodontitis“, wenn 
deren systematische Behandlung im 
Rahmen der GKV endlich an den aktuel-
len Stand der Wissenschaft angepasst 
wird. Unseren Vertretern bei den Ver-
handlungen im Gemeinsamen Bundes-
ausschuss sowie im Bewertungsaus-
schuss – mit Dr. Wolfgang Eßer, Martin 
Hendges und Ralf Wagner – gleich drei 
Nordrheiner, gebührt schon jetzt unser 
besonderer Dank.

Meilenstein zahnmedizinischer 
Wissenschaft
Mit der neuen Klassifikation parodontaler 
und peri-implantärer Erkrankungen wur-
de im vergangenen Jahr bei der  
EuroPerio9 in Amsterdam ein Meilenstein 
der wissenschaftlichen Parodontologie 
gesetzt. Hier nur so viel: Die 110 Experten 
aus aller Welt haben auf der Grundlage 
von umfassenden Untersuchungen und 
Messergebnissen klare Definitionen fest-
gelegt und erstmals die „parodontale Ge-
sundheit“ beschrieben. Beides Grund- 
lagen, um unter der Bezeichnung „Unter-
stützende Parodontitistherapie (UPT)“ eine 
umfassendere Betreuung und Kontrolle 
der Mundgesundheit unserer Patienten 
zu gewährleisten. 

Das konkrete Vorgehen und die Anwen-
dung der neuen Schwellenwerte erläutert 
Ihnen in diesem RZB ein weltweit renom-
mierter Parodontologe. Prof. Dr. Dr. Søren 

Jepsen illustriert alles sehr praxisnah, un-
ter anderem an einem Patientenfall.

Im zweiten Teil der Paro-Serie im RZB 
(6/2021) wird der Direktor der Poliklinik für 
Paradontologie, Zahnerhaltung und prä-
ventive Zahnheilkunde der Universität 
Bonn dann die auf dem Konsens der Eu-
ropean Federation of Periodontology“ in 
Amsterdam beruhende neue S3-Leitlinie 
für die gesamte Therapiestrecke der Pa-
rodontologie vorstellen. Sie wurde von 
der DG PARO auf ihre Anwendbarkeit im 
deutschen Gesundheitswesen überprüft, 
angepasst und zum Jahresanfang veröf-
fentlicht.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
damit ist das Thema „Paro“ keineswegs 
abgeschlossen. Zwar befindet der Be-
wertungsausschuss erst Ende April und 
damit nach Redaktionsschluss (frühes-
tens) über die neuen PAR-Leistungsin-
halte. Die KZV Nordrhein hat aber schon 
vieles vorbereitet, um die nordrheini-
schen Zahnärzte so rasch wie möglich 
über Beantragung, Leistungsumfang, 
Behandlungsstrecke und die Regelun-
gen im BEMA zu informieren. Dazu wer-
den von schriftlichem Material begleitete 
Infoveranstaltungen stattfinden, zu de-
nen wegen der nicht abzuschätzenden 
„Corona-Lage“ auch ein Online-Angebot 
gehören soll.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihr
Andreas Kruschwitz
Mitglied des Vorstands der
KZV Nordrhein

Editorial
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„Die KZV Nordrhein 
hat vieles vorbereitet, 
um rasch über Bean-
tragung, Leistungs-
umfang, Behand-
lungsstrecke und die 
Regelungen im BEMA 
zu informieren.“

Medizinischer Fortschritt in  
der Umsetzung
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Wäre es nicht praktisch, wenn kranke Zähne einfach neu wachsen könnten? 
Statt sich beim Zahnarzt ein Implantat in den Kiefer schrauben zu lassen, be-
kämen Patienten ein Medikament, das ein neues Kauwerkzeug sprießen ließe. 
Japanische Forscher sind diesem Traum jetzt anscheinend nähergekommen. 
Die Wissenschaftler der Universitäten Kyoto und Fukui haben mit „USAG-1“ 
ein Gen identifiziert, dessen Unterdrückung bei Mäusen Zahnwachstum för-
dert. 
Weitere Infos unter: https://www.u-fukui.ac.jp/en-news/ 67075/  �

2019 über 400 Milliarden für  
Gesundheit

Nach den Berechnungen des Statistischen Bundesamts (Desta-
tis) beliefen sich die Gesundheitsausgaben in Deutschland 
2019 auf rund 411 Milliarden Euro. Das sind gut 19 Milliarden 
Euro oder fünf Prozent mehr als 2018. Der Anteil der Gesund-
heitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt lag 2019 den Angaben 
zufolge zuletzt bei 11,9 Prozent und damit 0,2 Prozentpunkte hö-
her als im Vorjahr. Jeder Bundesbürger gab damit 2019 knapp 
5.000 Euro im Jahr für Gesundheit und Pflege aus. 
Die Gesundheitsausgaben klettern seit Jahren steil nach oben. 
Erst 1998 wurde die 200-Milliarden-Euro-Grenze erreicht, schon 
2012 dann die 300-Milliarden-Euro-Grenze. 
Mehr dazu unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Presse 
mitteilungen/2021/04/PD21_167_236.html �

Bewirkt COVID 19-Infektion  Mundschleimhautveränderungen?

Eine spanische Forschergruppe hat in einer breiten Quer-
schnittsstudie wiederkehrende Mundschleimhautveränderun-
gen bei Patienten beobachten, die möglicherweise in Zusam-
menhang mit COVID-19 stehen.
Das Coronavirus kann sich in verschiedenen Bereichen des Kör-
pers manifestieren. Bekannt sind bisweilen insbesondere respi-
ratorische Manifestationen, aber auch neurologische, gastroin-
testinale oder kutane. Mögliche orale Manifestationen unter-
suchte die Forschergruppe um Nuño González et al. in einem 
Krankenhaus in Madrid bei 666 COVID-19-positiven Patienten. 

Insgesamt zeigten 78 der Patienten (11,7 Prozent) Veränderun-
gen an der Mundschleimhaut, besonders im anterioren Zungen-
bereich in Form einer transienten U-förmigen Papillitis mit oder 
ohne Zungenschwellung. Viele Patienten berichteten über ein 
brennendes Gefühl im Mund, die meisten auch über Ge-
schmacksstörungen.
Nuño González A et. al., Are Oral Mucosal Changes a Sign of 
COVID-19? Actas Dermosifiliogr. 2021 
Weitere Infos: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33652010/  

�

Nachwachsende Zähne –  
nur ein Traum?
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Zahl des 
Monats

275
Millionen Euro zahlt die GKV für beson-
dere Aufwände der Zahnärzte bei der 
 Behandlung während der Corona-
Pandemie. (Quelle: KZBV)
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S3-Leitlinie zum 
 Mundhöhlenkarzinom 
aktualisiert 
Das Leitlinienprogramm Onkologie hat die S3-Leitlinie „Diagnostik und Thera-
pie des Mundhöhlenkarzinoms“ aktualisiert. Kernbotschaft: Eine frühe Diag-
nose und Behandlung kann die Heilungschancen deutlich erhöhen. Deshalb 
ist die eingehende Begutachtung des Zahnfleisches im Rahmen der zahnärzt-
lichen Kontrollen besonders wichtig.
An der S3-Leitlinie Mundhöhlenkarzinom waren Fachexperten aus 27 Fachge-
sellschaften und Organisationen beteiligt. Die Inhalte sind in einer kostenfrei-
en Leitlinien-App integriert. Download: https://www.leitlinienprogrammon
kologie.de/app/
Erkrankungen der Mundschleimhaut sind auch Thema der kommenden Pa-
tientenzeitschrift der KZV Nordrhein ZahnZeit (Link zur Vorabdruck-PDF 
folgt). �

IT-Sicherheitsrichtlinie für Zahnärzte 
leichtgemacht 
Weitere Informationen der KZBV freigeschaltet 

Am 1. April 2021 sind erste Anforderungen der „Richtlinie zur IT-Sicherheit in 
der vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Versorgung“ in Kraft getre-
ten. Damit sich Zahnarztpraxen unkompliziert über die ab diesem Stichtag für 
sie verbindlich geltenden neuen Anforderungen informieren können, hat die 
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) auf ihrer Website jetzt weite-
re Informationen bereitgestellt. 
Unter www.kzbv.de/it-sicherheitsrichtlinie finden sich sowohl Antworten auf 
die wichtigsten Fragen der Praxen als auch weitere wichtige Tipps 

•· zur sicheren Verwendung von Apps, Programmen und Daten 
•· zur Nutzung von mobilen Geräten und Assistenten 
•· zur Protokollierung von wichtigen Ereignissen 
•· zu zusätzlichen Anforderungen bei der Nutzung medizinischer Großgeräte 
•· zur Verwendung dezentraler Komponenten der Telematikinfrastruktur

Erläutert werden auch die für jeweilige Praxisgrößen geltenden unterschiedli-
che Anforderungen. �
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Corona-Update XII 
Übersicht über die Entwicklungen (Stand 29.04.2021)

6 Corona

Wöchentlich zwei Schnelltests  
für Praxismitarbeiter/-innen
Änderung der SARS-CoV-2 Arbeitsschutzverordnung vom 21. April 2021

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat die 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (CoronaArbSchV) ange-
passt und erweitert. Ihre Gültigkeitsdauer mit der Dritten Verord-
nung zur Änderung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 
entsprechend § 18 Absatz 3 Arbeitsschutzgesetz wurde bis zum 
30. Juni 2021 verlängert.

Für die Zahnarztpraxen bedeutet dies:

1. Verpflichtung des Testangebots
 Praxisinhaber/-innen sind verpflichtet, ihren Beschäftigten 

mindestens zweimal wöchentlich ein Testangebot zu unter-
breiten. Dieses Angebot schließt angestelltes Reinigungs-
personal ein. Eine Verpflichtung zur Wahrnehmung der Tes-
tung durch die Mitarbeiter/-innen besteht nicht. Das Testen 
entbindet nicht von der Einhaltung der AHA+L-Regel, der 
sonstigen technischen und organisatorischen Arbeitsschutz-
maßnahmen sowie der notwendigen Hygienevorkehrungen 
im Betrieb und der Beachtung der SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzregel.

2. Verpflichtung der Dokumentation
 Nachweise über die Beschaffung von Tests nach § 5 oder 

Vereinbarungen mit Dritten über die Testung der Beschäftig-
ten sind vom Praxisinhaber bis zum 30. Juni 2021 aufzube-
wahren. Diese Aufbewahrungspflicht soll der Dokumentation 
der betrieblichen Angebote der Testungen dienen und den 
Arbeitsschutzbehörden und den Aufsichtspersonen der  
Unfallversicherungsträger die Überprüfung der betriebli-
chen Maßnahmen im Bereich der Beschäftigtentestung 
 dienen.

3. Abrechnung der Sachkosten
 Nach TestVO sind Zahnarztpraxen berechtigt, bis zu zehn 

PoC-Antigen-Tests je in der Einrichtung tätiger Person pro 
Monat in eigener Verantwortung zu beschaffen und diese zu 
nutzen. Die SARS-CoV-2 Arbeitsschutzverordnung selbst 
sieht keine Kompensation der Kosten für die praktische 
Durchführung der Testangebotspflicht vor. Zahnarztpraxen 
können die Sachkosten für die selbst beschafften PoC-Anti-
gen-Tests nach § 11 TestVO mit der Kassenärztlichen Vereini-
gung (KV) abrechnen, in deren Bezirk die Praxis ihren Sitz 
hat. 

 Im Kammerbereich Nordrhein hat KZV Nordrhein mit der KV 
Nordrhein die Vereinbarung getroffen, dass die Abrechnung 
über die KZV Nordrhein pauschal erfolgen kann. Eine Ab-
rechnung der Tätigkeitskosten für das Praxispersonals über 
die KV Nordrhein, wie dies beim Bürgertest üblich ist, ist laut 
Auskunft der KV Nordrhein nicht vorgesehen.

4. Verpflichtung des Angebots von Homeoffice
 Es besteht eine Verpflichtung seitens des Praxisinhabers/der 

Praxisinhaberin, die Möglichkeit von Homeoffice für Büro- 
arbeiten oder vergleichbare Tätigkeiten anzubieten, wenn 
dem keine zwingenden betriebsbedingte Gründe entgegen-
stehen. Neu ist, dass Beschäftigte ein Homeoffice-Angebot 
annehmen müssen, wenn nicht Gründe dagegensprechen. 
Liegen betriebliche Gründe dafür vor, dass die Homeoffice-
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Praxisbetreiber und Praxisbetreiberinnen können ihren Be-
schäftigten Testnachweise (z.B. für einen Friseurbesuch) aus-
stellen. Voraussetzung dafür ist, dass eine der nachfolgend auf-
geführten Bedingungen gegeben ist:

1. Nach der Testverordnung des Bundes vom 14.10.2020 wur-
de ein Konzept zur Testung der eigenen Beschäftigten beim 
zuständigen Gesundheitsamt beantragt. Nach 14 Tagen oh-
ne Reaktion galt die Praxis als vom ÖGD beauftragt. In die-
sem Fall wurde die Form einer Bescheinigung des Tester-
gebnisses nicht vorgegeben.

2. Nach der Corona-Teststrukturverordnung des Landes NRW 
vom 09.03.2021 wurde beim zuständigen Gesundheitsamt 
eine Teststellennummer beantragt. Durch die Zuweisung der 
Teststellennummer wurde die Praxis vom ÖGD beauftragt. 
Für die Bescheinigung des Testergebnisses ist die Anlage 2 
der Verordnung zu benutzen (www.mags.nrw/sites/default/  

files/asset/document/anlage_2_zur_corona-test-und-quaran 

taeneverordnung_wasserzeichen.pdf).

3. Bescheinigung als Arbeitgeber nach Anmeldung beim 
 Gesundheitsministerium des Landes NRW (www.mags.nrw/

coronavirus-beschaeftigtentestung-anzeige)

Für die Bescheinigung des Testergebnisses können die Anlage 3 
(www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/anlage_3_zur 

_corona-test-und-quarantaeneverordnung_wasserzeichen .pdf) als 

Vorlage oder ein selbsterstelltes Formular, das mindestens die 
gleichen Inhalte aufweist, verwendet werden.

Umsatzsteuerbefreiung für Testzentren  
und Bürgertestungen in Schulen und  
Unternehmen
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MAGS) hat mit einer E-Mail vom 25. März 
2021 an den Städtetag des Landes Nordrhein-Westfalen zur 
Rechtsfrage der Umsatzsteuerbefreiung von Corona-Schnell-
tests durch private Unternehmen und die organisierte Bürger-
testungen in Schulen und Unternehmen durch Testzentren oder 
Apotheken informiert. Diese Informationen wurden nun vom Ge-
sundheitsamt Düsseldorf weitergeleitet. �

ZÄK Nordrhein

Ausstellung von Testnachweisen für 
Praxismitarbeiter/-innen
Welche Voraussetzungen bestehen für  
Praxisbetreiber/-innen
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Maßnahme nicht umgesetzt werden kann, muss der Arbeitge-
ber auf Verlangen der zuständigen Behörde diese Gründe 
darlegen. 

 Für die Zahnarztpraxen dürfte die Regelung des Homeoffice 
nahezu ausgeschlossen und von daher kaum von Relevanz 

sein, da diese regelmäßig an der praktischen Umsetzung der 
notwendigen Vorkehrungen zur Wahrung der Schweige-
pflicht etc. scheitern wird und damit zwingende betriebliche 
Gründe vorliegen dürften. �

ZÄK Nordrhein
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Urlaubsanspruch bei Kurzarbeitergeld
Zweitinstanzliches Urteil des LAG Düsseldorf

Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) hat über den Urlaubs- 
anspruch bei der sogenannten Kurzarbeit „Null“ informiert, zu der 
es jetzt ein Urteil des Landesarbeitsgerichts (LAG) Düsseldorf 
gibt. Das LAG Düsseldorf bezieht sich in seinem Urteil auf die Auf-
fassung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aus dessen Ur-
teil vom 08.11.2012 – Az. C229/11 – und sieht jedenfalls bei einer 
Reduzierung der Arbeitszeit im Rahmen von Kurzarbeit auf „Null“ 
keinen Platz für einen vollen Urlaubsanspruch. Der Anspruch auf 
Jahresurlaub reduziere sich bei der Kurzarbeit „Null“ vielmehr au-
tomatisch für jeden vollen Monat um jeweils ein Zwölftel.

Das LAG wies die Klage des Arbeitnehmers deshalb ebenso wie 
die Vorinstanz Arbeitsgericht (ArbG) Essen, Urteil vom 

06.10.2020 – Az. 1 Ca 2155/20 – ab, ließ aber die Revision zum 
Bundesarbeitsgericht (BAG) zu.

Sollten Arbeitgeber dem Urteil entsprechend verfahren ist zu 
beachten, dass diese Verfahrensweise nur dann relevant ist, 
wenn tatsächlich Kurzarbeit auf „Null“ vereinbart worden ist. 
Gleichzeitig sollten Arbeitgeber für den Fall, dass die Entschei-
dung nicht durch das BAG bestätigt wird, bedenken, dass mög-
liche Nachzahlungen geleistet werden könnten. �

Bundeszahnärztekammer

Ihre Patientenbestellzettel können Sie bei den zustän digen 
 Verwal tungs stellen und der KZV in Düsseldorf unter Tel.  
0211 9684-0 anfordern bzw.abholen. 

Wenn möglich, bitte in in einer Sammel bestellung gemeinsam 
mit weiteren Formularen oder anderem Material, da mehrere 
kleine Bestellungen deutlich höheres Porto kosten und einen 
größeren Arbeitsaufwand verursachen.

Öffentlichkeitsausschuss der KZV Nordrhein

Bitte nicht einschlafen!
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Qualitätsprüfung 
im Einzelfall
Erfahrungsbericht aus Sicht der Abteilung 
Qualitätssicherung

Nachdem das Qualitätsgremium im letzten RZB seine Erfah-
rungen und Erkenntnisse aus den ersten Verfahren der Quali-
tätsprüfung im Einzelfall betreffend die Überkappung darge-
stellt hat, nun noch ein Erfahrungsbericht aus Sicht der Abtei-
lung Qualitätssicherung.

Vorab möchten wir es jedoch nicht versäumen, uns auch auf 
diesen Weg noch einmal bei den Mitgliedern des Qualitätsgre-
miums für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung zu be-
danken.

Nun aber zum eigentlichen Thema des Artikels.

Erfahrungen und Erkenntnisse der Abteilung Qua-
litätssicherung
Erst einmal möchten wir uns als Abteilung Qualitätssicherung 
auch bei allen Zahnärztinnen und Zahnärzten für die Mitarbeit 
bedanken. Es ist erfreulich, dass alle Praxen fristgerecht mitge-
wirkt und uns so in der Erfüllung unserer Aufgaben unterstützt 

haben. Insbesondere hat die Pseudonymisierung durch die Pra-
xen sehr gut funktioniert.

Und nicht nur das! Auch die Ergebnisse der Qualitätsprüfung im 
Einzelfall sind im Großen und Ganzen zufriedenstellend, auch 
wenn sicherlich noch Verbesserungspotenzial besteht. So wur-
den im letzten Durchgang 15 Verfahren (35%) mit einer Gesamt-
bewertung A (keine Auffälligkeiten) abgeschlossen. 23 Verfah-
ren (53%) wurden mit einer Gesamtbewertung B (geringe Auffäl-
ligkeiten) und nur 5 Verfahren (12%) wurden mit einer Gesamt-
bewertung C (erhebliche Auffälligkeiten) abgeschlossen. 

Lenkt man den Fokus von den Gesamtbewertungen der Praxen 
auf die zugrunde liegenden Einzelfallbewertungen, so zeigt 
sich, dass über alle Praxen hinweg sogar 85% der überprüften 
Einzelfälle mit a (keine Auffälligkeiten) bewertet werden konn-
ten. Dies zeigt letztlich, wie gut die Qualität bei den Überkap-
pungsmaßnahmen schon ist. 

Erwähnenswert ist, dass bei den Fällen mit den Gesamtbewer-
tungen B und C häufig die eingereichte Dokumentation für das 
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„Eine qualitativ hochwertige 
 Patientenversorgung gehört 
 ohnehin zum eigenen Anspruch 
und zum Selbstverständnis des 
zahnärztlichen Berufsstandes.“
Jens Pelny, KZV Nordrhein
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Abteilungsleiter Jens Pelny und Nadine Kastel betrachten einen Prüffall am Bild-
schirm.
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Ergebnis ausschlaggebend war, da die Dokumentation der Sen-
sibilitätsprüfung bzw. deren Ergebnis fehlte oder der Behand-
lungsverlauf anhand der eingereichten Dokumentation nicht 
nachvollziehbar war.

Wir möchten daher nachfolgend auf einige Punkte hinweisen, 
die im Rahmen der Aufbereitung der Unterlagen sowie der an-
schließenden Bearbeitung aufgefallen sind.

So hat sich gezeigt, dass die Reduzierung der eingereichten 
Dokumentation nicht immer von Vorteil ist, da infolge der Redu-
zierung zum Teil für die Qualitätsprüfung wesentliche Angaben 
nicht übermittelt wurden. Dies betraf unter anderem die für die 
Qualitätsprüfung sehr bedeutsame Sensibilitätsprüfung. Die 
Durchführung der Sensibilitätsprüfung ist ein entscheidender 
Aspekt im Rahmen der Qualitätsprüfung im Einzelfall und für die 
Bewertung ausschlaggebend. Ist diese nicht durchgeführt oder 
aber sind die Dokumentation der Durchführung und das Ergeb-
nis der Sensibilitätsprüfung nicht eingereicht worden, führt dies 
zwangsläufig zu einer Einzelfallbewertung in c (erhebliche Auf-
fälligkeiten). 

Ein weiterer Aspekt bei der Einreichung einer reduzierten Do-
kumentation ist, dass diese dann gegebenenfalls als „Keine 
weitergehende Dokumentation“ bewertet werden muss. Dies 
führt dann zwangsläufig zu einer Einzelfallbewertung b (gerin-
ge Auffälligkeiten). Sofern alle Einzelfälle in b (geringe Auffäl-
ligkeiten) eingestuft werden, führt dies jedoch nach dem anzu-
wendenden Bewertungsschema zu einer Gesamtbewertung C 
(erhebliche Auffälligkeiten), mit den entsprechenden Konse-
quenzen.

Auch ein wesentlicher Punkt, der bisher aufgefallen ist, ist, dass 
das Augenmerk der Praxen häufig auf die Folgeleistung gelegt 
wird und die eingereichte Dokumentation sowie die Röntgenauf-
nahmen mehr auf die Folgeleistung als auf die Indikatorleistung 
fokussiert sind. Im Rahmen der Qualitätsprüfung im Einzelfall 
geht es bei dem aktuellen Thema jedoch um die Indikatorleis-
tungen indirekte Überkappung (Cp) bzw. direkte Überkappung 
(P) und deren Indikation. Die Folgeleistung dient lediglich als 
Aufgreifkriterium und der Frage, ob der Behandlungsverlauf 
nachvollziehbar ist. Die Qualität der Folgeleistung wird indes 
nicht bewertet. Insofern sollte bei der Einreichung der Unterla-

gen das Augenmerk vor allem auf die Indikatorleistung gelegt 
werden.

Zum Abschluss dieses Punktes möchten wir noch einmal darauf 
zurückkommen, dass man keine Bedenken hinsichtlich der Ein-
reichung einer ausführlichen Dokumentation haben muss, da 
die Qualitätsprüfung im Einzelfall pseudonymisiert erfolgt, d.h., 
dass bei der Bewertung nur Unterlagen verwendet werden, die 
keine Rückschlüsse auf die geprüfte Praxis oder die personen-
bezogenen Daten der Patienten ermöglichen.

Hinsichtlich der Einreichung der angeforderten Unterlagen, ins-
besondere wenn digitale Unterlagen eingereicht werden, möch-
ten wir darauf hinweisen, dass die Dateien so benannt werden 
sollten, dass sie leicht zugeordnet werden können. Dateien, die 
Röntgenaufnahmen enthalten, sollten zusätzlich mit dem Datum 
der Röntgenaufnahme versehen werden.

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass 
ab dem nächsten Durchgang der Qualitätsprüfung im Einzel-
fall, der voraussichtlich im Mai startet, die Einreichung der an-
geforderten Unterlagen auch digital über unser Portal mykzv 
möglich ist.

Bei Fragen rund um die Qualitätsprüfung im Einzelfall, aber 
auch zu den anderen Bereichen stehen Ihnen die Mitarbeiter/-
innen der Abteilung Qualitätssicherung mit Rat und Tat zur 
Verfügung. �

 Dr. Sabine Köhler, Aachen 
Jens Pelny/Oliver Rehmann, KZV Nordrhein
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Dr. Sabine Köhler gehört dem zahn-
ärztlich besetzten Qualitätsgremium 
an, das die abschließende Prüfung 
der eingereichten Unterlagen vor-
nimmt.

„Qualitätsförderung ist ein ganz 
wesentlicher Gedanke der Quali-
tätssicherung.“
Jens Pelny, KZV Nordrhein
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wieder zu tollen Einsendungen inspirieren, die zum Teil sogar 
über die von den Vorlagen gegebenen Inhalte hinausgehen. 

Besonders beeindruckend war dieses Mal eine Bildergeschich-
te, die die zehnjährige Magdalena wie einen Comic geschickt 

Kassenzahnärztliche Vereinigung

Doktor Zahntiger 
inspiriert! 
Malwettbewerb in der Herbst-/Winterausgabe 
2020 der ZahnZeit 

Die zahlreichen Teilnehmer an den Preisausschreiben und vie-
le farbenprächtige Einsendungen zum Malwettbewerb zeigen, 
dass die Patientenzeitschrift „ZahnZeit“ des Öffentlichkeits-
ausschusses der KZV Nordrhein auch in „Corona-Zeiten“ gut 
bei den Lesern angekommen ist.

Die vorige Ausgabe der ZahnZeit stand mit dem Titel „Zum 
Zahnarzt? Gerade jetzt!“ ganz im Zeichen der Corona-Pande-
mie. Denn natürlich lagen den Autoren aus dem Öffentlichkeits-
ausschuss der KZV Nordrhein Botschaften besonders am Her-
zen wie: „Schade, dass mancher wegen Corona den regelmäßi-
gen Besuch beim Zahnarzt verschoben hat.“ und „Ein gesunder 
Mund ohne Entzündungen und Zahndefekte ist die Basis für ein 
gutes Immunsystem.“ 

Umso erfreulicher, dass das Interesse der jungen Leser an den 
„Geschichten aus Doktor Zahntigers Dschungelpraxis“ nicht 
nachgelassen hat. Idee und Texte stammen aus der Feder der 
Ausschussvorsitzenden Dr. Susanne Schorr. Kindergarten- und 
Grundschulkinder lassen sich von den Tiergeschichten immer 
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Diese schöne Bildergeschichte über den kleinen Affen Coco hat 

sich die zehnjährige Magdalena ausgedacht.

„Ich freue mich, dass unsere 
 mittlerweile vor fast 20 Jahren 
konzipierten Bildergeschichten 
um ‚Doktor Zahntiger‘ trotz 
 TikTok und YouTube immer 
noch so gut ankommen.“ 
Dr. Susanne Schorr, Vorsitzende des 
Öffentlichkeitsausschusses
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auf einer Seite platziert hat. Sie beschreibt mit sieben Illustratio-
nen, wie der kleine Affe Coco, Held vieler Zahntiger-Geschich-
ten, Zahnschmerzen bekommt, die er aus Angst erst ver-
schweigt. Nachdem Coco dann doch zum Zahnarzt geht und 
dort gut behandelt wird, stellt er erfreut fest: „Wow, es hat wirk-
lich geholfen.“ Abschließend fasst der kleine Affe den weisen 
Entschluss: „Ab jetzt werde ich darauf achten, wie viel Süßes ich 
esse.“ Ob sich auch Magdalena daran hält? 

Wichtige zahnmedizinische Informationen 
Dem erwachsenen Leser bietet die ZahnZeit eine ganze Menge 
wertvoller zahnmedizinischer Informationen. Themen sind etwa 
„Regelmäßig zum Zahnarzt. Karies und Mundkrebs warten 
nicht!“ und „Herausragende Hygiene. Infektionsschutz in der 

Zahnarztpraxis nochmals verbessert.“ Im zweiten Teil des Hefts 
stehen die erhöhten Festzuschüsse zum Zahnersatz im Mittel-
punkt. Die Patienten werden ausführlich darüber informiert, was 
sich mit dem 1. Oktober 2020 geändert hat, erweitert um den 
Kommentar von KZV-Vorstandsmitglied Andreas Kruschwitz: 
„Festzuschüsse zum Zahnersatz – eine gute Regelung!“

Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Zahnärzte noch 
weitere Exemplare von ZahnZeit bestellen. Wer im Moment kei-
ne Zeitschriften in seiner Praxis auslegt, könnte die Mitarbeite-
rinnen bitten, Patienten ein Exemplar mitzugeben. �

Dr. Uwe Neddermeyer, KZV Nordrhein

Kassenzahnärztliche Vereinigung

Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Zahnärzte noch 
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WÜNSCHEN SIE NOCH  
WEITERE EXEMPLARE? 
Sie erhalten ZahnZeit 2/2020 
kostenlos bei der Redaktion 
ZahnZeit, KZV Nordrhein, 
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit
Lindemannstraße 34–42, 
40237 Düsseldorf
Tel./Fax 0211 9684-279/332

Wussten Sie, dass es in Linz ein eigenes Zahnmuseum gibt, im 
schwedischen Malmö gar ein Disgusting Food Museum? Mehr da-
zu in der Herbst-/Winterausgabe 2020 des Patientenmagazins 
ZahnZeit.

Haben Sie uns schon  
Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt?

Leider fehlen der KZV Nordrhein noch von einigen nordrheinischen Praxen die  
E -Mail -Adressen. Um demnächst auch Sie per E- Mail über wichtige kurzfristige  
Entwicklungen informieren zu können, bitten wir nochmals um die Bekanntgabe Ihrer 
aktuellen E-Mail-Adresse (Praxis).

HABEN SIE EINEN ZUGANG ZUM SERVICEPORTAL myKZV? Dann können Sie Ihre 
E-Mail-Adresse ganz einfach und jederzeit unter den persönlichen Einstellungen ein-
tragen bzw. ändern.

ANDERENFALLS steht ihnen natürlich weiterhin der Weg über unser E-Mail-Postfach 
zur Verfügung. Hierzu schreiben Sie uns eine Mail an Register@kzvnr.de und teilen uns 
unter Angabe Ihrer Abrechnungsnummer die (neue) E-Mail-Adresse mit.
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BITTE ÄNDERUNGEN ANZEIGEN!
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Neue PAR-Klassifikation, neue  
PAR-Leitlinie, neue PAR-Richtlinie
Teil 1 – Neue Klassifikation der parodontalen und peri-implantären Erkrankungen

Univ.-Prof. Dr. med. dent. Dr. med. Søren Jepsen, MS, Universitätsklinikum Bonn

Jetzt fügt sich alles zusammen: An der Neuen Klassifikation 
parodontaler Erkrankungen von 2018 ausgerichtet, wurde die 
gesamte Therapiestrecke der modernen Parodontitisbehand-
lung – vom Erstkontakt bis hin zur UPT – 2019 in einen thera-
peutischen Stufenplan überführt und dieser mit zahlreichen 
klinischen Empfehlungen Ende 2020 in einer S3-Leitlinie zur 
PAR-Therapie verabschiedet. Damit wichtige Elemente die-
ses Behandlungskonzepts nun auch in der Praxis wirtschaft-
lich umgesetzt werden können, befindet sich eine neue PAR-
Richtlinie in Vorbereitung, die im Sommer 2021 in Kraft treten 
soll. In zwei Übersichtsbeiträgen (Ausgabe Mai und Juni des 
RZB) werden die wichtigsten Neuigkeiten anhand von Patien-
tenbeispielen illustriert und aktuelles Informationsmaterial 
vorgestellt. (Der Beitrag basiert auf einer Publikation in zm 
108, Nr. 13, 1.7.2018, 1556–1562)

Seit Sommer 2018 gibt es eine neue Klassifikation parodontaler 
und peri-implantärer Erkrankungen. Erstmals wurde  parodontale 
Gesundheit definiert, sowohl für ein gesundes als auch für ein re-
duziertes Parodontium. Die bisherige Einteilung in „chronische“ 
und „aggressive“ Parodontitis wurde abgelöst, und die Parodon-
titis wird jetzt in einer „Staging- und  Grading-Matrix“ durch vier 
Stadien und drei Grade beschrieben. Gingivale Rezessionen wur-
den ebenfalls neu klassifiziert. Erstmals wurde auch eine Klassifi-
kation peri-implantärer Gesundheit, peri-implantärer Mukositis 
und Peri-implantitis verabschiedet. 

Klassifikationen in der Medizin/Zahnmedizin sind erforderlich, 
damit Behandler/-innen ihre Patienten/-innen richtig diagnosti-
zieren und anschließend adäquat behandeln können. Sie sind 

aber auch für die Wissenschaft wichtig, um die Prävalenz, die 
Ätiopathogenese von Erkrankungen sowie deren Prognose, Ver-
lauf und Therapie studieren zu können. In dieser kurzen Über-
sicht – dieser Bericht basiert auf den vier Konsensusberichten 
(Chapple et al., 2018; Papapanou et al., 2018; Jepsen et al., 
2018; Berglundh et al., 2018) sowie der Einleitung (Caton et al., 
2018) – werden die Ergebnisse des World Workshop on the 
Classification of Periodontal and Peri-implant Diseases and 
Conditions vorgestellt. Die Konsensuskonferenz wurde gemein-
sam von der American Academy of Periodontology (AAP) und 
der European Federation of Periodontology (EFP) organisiert 
und im November 2017 in Chicago durchgeführt. Es nahmen 
110 Experten aus aller Welt daran teil. Die Ergebnisse sind im 
Juni 2018 zeitgleich im Journal of Periodontology und im Journal 
of Clinical Periodontology publiziert worden. 

Die Planungen für die neue Klassifikation hatten bereits 2015 be-
gonnen. Ein Organisationsteam [für die EFP: Prof. Jepsen, Prof. 
Sanz, für die AAP: Prof. Caton, Prof. Papapanou, sowie Prof. To-
netti (Editor des JCP) und Prof. Kornman (Editor des JoP)] beauf-
tragte ausgewiesene Experten aus aller Welt, insgesamt 19 Über-
sichtsarbeiten zu ausgewählten Themen anzufertigen, die alle re-
levanten Bereiche der Parodontologie und der Implantatzahnme-
dizin abdecken und den Hintergrund für die eigentliche Konsen-
susarbeit liefern sollten. Ziel war es, die bestehende Klassifikation 
[Armitage, 1999] zu aktualisieren und erstmals auch eine Klassi-
fikation für peri-implantäre Erkrankungen zu entwickeln. Großer 
Wert wurde darauf gelegt eindeutige Falldefinitionen zu entwi-
ckeln und diagnostische Kriterien festzulegen, die dem Kliniker 
die Anwendung am Patienten erleichtern sollen. 

Abbildung 1a: Konsensuskonferenz in Chicago

Abbildung 1b: Ausgewiesene Experten aus aller Welt waren einge-
laden, um eine zukünftige globale Akzeptanz und Verbreitung der 
neuen Klassifikationen sicherzustellen.
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Diese 19 Manuskripte wurden einem sehr rigiden mehrfachen 
Begutachtungsprozess durch Experten unterzogen, bevor sie 
dann rechtzeitig vor der eigentlichen Konsensuskonferenz allen 
Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden konnten. 

In Chicago galt es dann, in vier Arbeitsgruppen die Schlüsseler-
gebnisse im Konsens zu verabschieden (Abbildung 1) und die 
Konsensusberichte zu verfassen. Ausgewiesene Experten aus 
aller Welt waren dazu eingeladen, auch um auf diese Weise eine 

zukünftige globale Akzeptanz und Verbreitung der neuen Klas-
sifikation sicherzustellen. In Tabelle 1 sind Themen und Konsen-
susberichte in der Übersicht dargestellt.

Aus deutscher Sicht sehr erfreulich war es, dass die deutsch-
sprachigen Teilnehmer sehr zahlreich vertreten waren, was das 
mittlerweile hohe Ansehen der deutschen Parodontologie in der 
Welt dokumentiert (Abbildung 2).

Parodontale Gesundheit, Gingivitis und gingivale 
Erkrankungen
Im Workshop wurde erstmals parodontale Gesundheit beschrie-
ben und es wurden Schwellenwerte festgelegt, die einen Fall von 
Gingivitis im Gegensatz zu vereinzelten Messstellen mit gingiva-
ler Entzündung definieren. Dabei wurde die Sondierungsblutung 
als primäre Messgröße vereinbart [Lang & Barthold, 2018; Trom-
belli et al., 2018]. Eine besondere Herausforderung bestand da-
rin, parodontale Gesundheit und gingivale Entzündung eines re-
duzierten Parodonts nach Abschluss erfolgreicher PAR-Therapie 
zu beschreiben. Konkret: Wenn ein solcher Patient erneut Zei-
chen gingivaler Entzündung zeigt, ist er dann ein Gingivitis-Pa-
tient? Dies würde außer Acht lassen, dass ein Patient mit behan-
delter Parodontitis das Risiko in sich trägt, erneut an Parodontitis 
zu erkranken. Deshalb wurden konkrete Definitionen auf der 

Abbildung 2: Die deutschsprachigen Teilnehmer waren sehr zahlreich vertreten.
In der Mitte, hinten, der Autor, Prof. Dr. Dr. Søren Jepsen

Parodontale Erkrankungen und Zustände

Parodontale Gesundheit,  
Gingivale Erkrankungen

Chapple, Mealey, et al. 2018 
Consensus Report
Trombelli et al. 2018

Parodontitis 

Papapanou, Sanz et al. 2018 
Consensus Report
Jepsen, Caton et al. 2018 Consensus Report
Tonetti et al. 2018 Case Definitions

Andere das Parodont betreffende 
Zustände 

Jepsen, Caton et al. 2018 
Consensus Report
Papapanou, Sanz et al. 2018 Consensus Report
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Peri-Implantäre Erkrankungen und Zustände
Berglundh, Armitage et al. 2018 Consensus Report

Peri-Implantäre Gesundheit Peri-Implantäre Mukositis Peri-Implantitis Peri-Implantäre Weich- und 
Hartgewebs-defizite

Tabelle 1: Themen und Konsensusberichte in der Übersicht. 
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Grundlage von Sondierungstiefen und Blutungswerten verein-
bart, um zwischen gingivaler Gesundheit und Entzündung nach 
abgeschlossener Parodontitistherapie unterscheiden zu können. 
Dies ist wichtig, um die umfassendere Betreuung und Kontrolle 
(Unterstützende Parodontaltherapie = UPT) derjenigen Patienten 
zu gewährleisten, deren aktive PAR-Therapie erfolgreich abge-
schlossen wurde. Übereinstimmung bestand nämlich darin, dass 
ein Patient mit Gingivitis in einen Zustand der Gesundheit ge-
bracht werden kann, wohingegen ein Parodontitis-Patient lebens-
lang ein solcher bleibt, sogar nach erfolgreicher Therapie, und le-
benslanger unterstützender Betreuung (UPT) bedarf, um ein Wie-
derauftreten der Erkrankung zu verhindern [Chapple et al., 2018].

Die große Gruppe der nicht-plaque-induzierten gingivalen Er-
krankungen und Zustände wurde ebenfalls neu beschrieben 
und untergliedert [Murakami et al., 2018].

Neue Klassifikation der Parodontitis
In den letzten 30 Jahren wurde die Klassifikation der Parodontitis 
immer wieder modifiziert, um sie mit den jeweils neuen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen in Einklang zu bringen. Seit der letzten 

Klassifikation von 1999 gibt es einen großen Wissenszuwachs aus 
epidemiologischen, klinischen und grundlagen-wissenschaftlichen 
Studien. Die eingehende Sichtung aller vorliegenden Evidenz führ-
te dazu, dass auf dem 2017er Workshop ein neues Rahmenwerk 
zur Klassifikation der Parodontitis entwickelt wurde [Papapanou et 
al., 2018]. In Übereinstimmung mit dem aktuellen Wissensstand zur 
Pathophysiologie und dem klinischen Krankheitsbild können drei 
Formen der Parodontitis unterschieden werden: Nekrotisierende 
Parodontitis [Herrera et al., 2018], Parodontitis als Manifestation 
systemischer Erkrankungen [Albandar et al., 2018, Jepsen et al., 
2018] und diejenigen Formen der Erkrankung, die bisher in „chro-
nisch“ oder „aggressiv“ eingeteilt wurden und jetzt vereint sind in ei-
ner einzigen Kategorie „Parodontitis“ [Papapanou et al., 2018, 
Needleman et al., 2018, Billings et al., 2018, Tonetti et al., 2018]. 

Darüber hinaus wurde vereinbart, „Parodontitis“ im Rahmen ei-
ner multi-dimensionalen „Staging and Grading“-Matrix näher zu 
charakterisieren. 

Dabei ist Staging – das Stadium der Erkrankung – abhängig 
vom Schweregrad bei Diagnose und auch von der Komplexität 

Parodontitis-Stadium STAGING

Schweregrad

Komplexität

Ausmaß & 
Verteilung

Für das erste Staging sollte CAL herangezogen werden. Falls nicht verfügbar, sollt der KA verwendet werden. Die Information 
zum Zahnverlust kann das Staging auch in Abwesenheit anderer Komplexitätsfaktoren verändern. Oft sind nicht alle Komplexitäts-
faktoren vorhanden, aber es wird auch nur ein einziger benötigt, um die Diagnose hin zu einem höheren Stadium zu verändern. 
Für Patienten nach aktiver Therapie stellen CAL und KA weiterhin die primären Determinanten des Stadiums dar. Auch wenn Kom-
plexitätsfaktoren, die zu höherem Staging geführt hatten, durch die Behandlung eiliminiert wurden, soll doch keine Herabstufung 
erfolgen, weil dieser Faktor immer in der Erhaltungstherapie Berücksichtigung finden sollte.

interdentaler CAL an 
Stellen mit  höchstem 
Verlust

KA

Zahnverlust aufgrund 
von Parodontitis

lokal

wird zur genaueren 
 Beschreibung des 
Staging verwendet

Stadium I

1–2 mm

<15%

kein Zahnverlust

• ST 4 mm 
• vorwiegend 

 horizontaler KA

für jedes Stadium Ausmaß als lokalisiert (<30% der Zähne betroffen),  
generalisiert oder Molaren-Inzisivi-Muster beschreiben

Stadium II

3–4 mm

15–33%

• ST 5 mm 
• vorwiegend  

horizontaler KA

Stadium III

 5 mm

>33%

4 Zähne

Zusätzlich zu 
 Stadium II: 
• ST 6 mm 
• vertik. KA 3 mm 
• FB Grad II oder III

Stadium IV

 5 mm

5 Zähne

Zusätzlich zu Stadium III:
Komplexe Rehabilitation erfor-
derlich aufgrund von:
• mastikatorischer Dysfunktion
• sekundärem okklusalen 

 Trauma (Zahnbeweglichkeit   
Grad 2)

• Zahnwanderung
• ausgeprägtem Kammdefekt
• Bisshöhenverlust
• <20 Restzähnen  

(10 okkludierende Paare)

Tabelle 2: Das Stadium der Parodontitis in vier Kategorien (I bis IV). 
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ihrer Behandlung, während das Grading – der Grad der Erkran-
kung – zusätzliche Informationen hinsichtlich der Krankheitspro-
gression und der Risiken bietet [Papapanou et al., 2018, Tonetti 
et al., 2018]. 

Das Stadium der Parodontitis ist in vier Kategorien unterteilt 
(Stadium I bis IV) und wird durch klinische und röntgenologische 
Befunde bestimmt wie: klinischer Attachmentverlust, röntgeno-
logischer Knochenabbau, Sondierungstiefen, vertikale Defekte 
und Furkationsbeteiligung, Zahnbeweglichkeit und Zahnverlus-
te aufgrund von Parodontitis (Tabelle 2).

Stadium I entspricht einer frühen, beginnenden Parodontitis. Im 
Stadium II betrifft die parodontale Destruktion das koronale 
Wurzeldrittel, es liegen parodontale Taschen (bis 5 mm) vor, 
aber der Patient hat noch keine Zähne durch Parodontitis verlo-
ren. Diese Erkrankungsstadien können in der Regel durch nicht-
chirurgische Therapie kontrolliert werden, und ihre Langzeit-
prognose ist sehr gut, insofern der Patient Compliance hinsicht-
lich Mundhygiene und UPT zeigt. Stadium III steht für eine fort-
geschrittene Parodontitis, bei der die Destruktion über das koro-
nale Wurzeldrittel hinausgeht. Vertikale und/oder Furkationsde-
fekte liegen vor, und eine begrenzte Zahl von Zähnen kann be-

reits verloren gegangen sein. All dies macht die Therapie kom-
plex, und in der Regel sind chirurgische Maßnahmen erforder-
lich. Stadium IV ist durch noch größere Schwere und Komplexi-
tät der Erkrankung und fortgeschrittene Zahnverluste (5 Zäh-
ne) und eine möglicherweise gestörte Kaufunktion charakteri-
siert. Dieses Stadium verlangt zumeist eine komplexe interdis-
ziplinäre Behandlung, die über eine alleinige PAR-Therapie hi-
nausgeht. 

Der Grad der Parodontitis ist in drei Kategorien unterteilt (Grad 
A – niedriges Risiko, Grad B – mittleres Risiko, Grad C – hohes 
Risiko für Krankheitsprogression) und beinhaltet auch andere 
Aspekte, wie Rauchen oder metabolische Kontrolle eines Dia-
betes mellitus. Dadurch kann der Behandler individuelle Patien-
tenfaktoren in die Diagnose einbringen, die für eine umfassende 
Behandlung von großer Bedeutung sind (Tabelle 3). Die Diagno-
sestellung ist nach etwas Training relativ einfach und hier durch 
zwei klinische Patientenfälle illustriert (Abbildungen 3 a–c und  
4 a–c).

Insgesamt gesehen bietet diese Staging- und Grading-Matrix 
große Vorteile hinsichtlich einer individualisierten Diagnose und 
damit auch Therapie – ganz im Sinne einer modernen „persona-

Parodontitis GRADING

Primäre 
 Kriterien

 Modifikatoren

Das Grading sollte als Indikator für die Geschwindigkeit der Parodontitis-Progression verwendet werden. Die primären 
Kriterien sind entweder direkte oder indirekte Evidenz für Progression. Sofern vorhanden, wird direkte Evidenz verwendet. 
Wenn diese nicht vorliegt, kann indirekt über die Relation des KA zum Lebensalter des Patienten bei dem am stärksten betrof-
fenen Zahn auf die  vergangene Progression geschlossen werden. Zunächst sollte allen Patienten ein Grad B zugeordnet wer-
den. Danach soll nach Evidenz gesucht werden, die eine Einstufung in Grad A oder C rechtfertigen würde. Ähnlich dem Sta-
ging kann nach Bestimmung des Gradings eine Modifikation auf der Basis von Risikofaktoren erfolgen. 
CAL = klinischer Attachmentverlust / FB = Furkationsbeteiligung / HbA1c = glykiertes Hämoglobin /  
KA = röntgenologischer Knochenabbau / ST = Sondierungstiefe / Zig. = Zigaretten

direkte Evidenz 
für Progression

indirekte Evidenz 
für Progression

Risikofaktoren

longitudinale 
 Daten für KA 
oder CAL

KA (%)/Alter

Phänotyp

Rauchen

Diabetes

GRAD A: 
langsame  
Progressions-
rate

kein Verlust

<0,25

• erheblicher 
Biofilm mit 
geringer 
 parodontaler 
Destruktion

Nichtraucher

kein Diabetiker,  
normoglykä-
misch

GRAD B: 
moderate  
Progressions-
rate

<2 mm über 5 
Jahre

0,25–1,0

• Zerstörung 
proportional 
zum Biofilm

Raucher  
<10 Zig./ Tag

HbA1c <7,0% 
bei Patienten 
mit Diabetes

GRAD C: 
rasche 
Progessionsrate

 2 mm über 5 Jahre

>1,0

• Zerstörung unproportional zu Biofilm 
• Episoden rapider Zerstörung 
• früher Erkrankungsbeginn (z. B. 

 Molaren-Inzisivi-Muster oder 
 behandlungsresistente Erkrankung)

Raucher ≥10 Zigaretten / Tag

HbA1c ≥7,0%  
bei Patienten mit Diabetes

Tabelle 3: Der Grad der Parodontitis in drei Kategorien (A bis C).
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lisierten Medizin” (precision medicine). Dieses System hat au-
ßerdem den großen Vorteil, dass es erlaubt, in der Zukunft jeder-
zeit Aktualisierungen und Anpassungen vorzunehmen, sobald 
neue Erkenntnisse – beispielsweise validierte Biomarker – vor-
liegen sollten.

Die EFP hat klinische Leitfäden und Trainingsmaterial mit Ent-
scheidungsbäumen entwickelt, die in deutscher Übersetzung 
auf der Homepage der DG PARO kostenfrei abgerufen werden 
können (Abbildung 5).

Konkretes Vorgehen anhand eines
 Patientenfalls 
Im Folgenden werden das konkrete Vorgehen und die Anwen-
dung der Systematik aus den Entscheidungsbäumen anhand 
eines Patientenfalls gezeigt [Quelle: Bunke, J & Jepsen, K 

(2019)]. Mit der Neuen Klassifikation arbeiten: Staging und 
Grading der Parodontitis am Patientenfall, zm 109, Nr. 12, 
16.6.2019).

Die 57-jährige Patientin stellte sich im Zentrum für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde des Universitätsklinikums Bonn vor. Ihr 
Wunsch war ein maximaler Zahnerhalt. Hauptbeschwerden äu-
ßerte die Patientin am Zahn 26, von dem kürzlich ein Abszess 
ausging. In der Vergangenheit hatte die Patientin mehrere Zäh-
ne aufgrund von Zahnlockerung verloren. Die Patientin war 
Nichtraucherin, Allgemeinerkrankungen wurden verneint und 
es bestand keine regelmäßige Medikation. Die Familienanam-
nese ergab, dass bei der Mutter bereits im Alter von 40 Jahren 
Zähne durch Parodontitis verloren gegangen waren und ein 
Zahnersatz vorlag. Ihre Mundhygiene war als mäßig zu be-
zeichnen. 

Abbildung 3: Patientin, 
19 Jahre mit der 

 Diagnose „Generalisier-
te Parodontitis im 

 Stadium III, Grad C“:  
a) klinische Ansicht,  

b)  parodontaler 
 Attachmentstatus,  
c) Röntgenstatus

Abbildung 4: Patientin, 
48, Jahre mit den 

 Diagnosen „Generali-
sierte Parodontitis im 
Stadium IV, Grad B“ 

 sowie „Peri-implantitis“: 
a) klinische Ansicht,  

b) parodontaler 
 Attachmentstatus,  
c) Röntgenstatus
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Extraoraler und intraoraler Befund 
Es lagen Gelenkgeräusche und eine Deviation bei Mundöffnung 
bei ansonsten unauffälligem extraoralem Befund vor. Die 
Schleimhäute waren ohne pathologischen Befund. Es fehlten 
die Zähne 17, 27, 37, 47. Das Gebiss war konservierend ver-
sorgt, am Zahn 21 zeigte sich eine erneuerungsbedürftige Fül-
lung (Sekundärkaries). Alle Zähne reagierten auf den CO-Kälte-
test, Zahn 26 zeigte eine verzögerte Reaktion. Perkussionsemp-
findlichkeiten lagen nicht vor. Es fanden sich generalisierte harte 
und weiche Beläge. Die marginale Gingiva war generalisiert ent-
zündlich verändert, an Zahn 14 entleerte sich putrides Exsudat 
aus der Zahnfleischtasche (Abbildung 6). Es traten Sondie-
rungstiefen von bis zu 12 mm auf; im Ober- und Unterkieferfront-
zahnbereich lagen Sondierungstiefen von maximal 4 mm vor. 
Der maximale interdentale klinische Attachmentverlust (CAL) 
lag bei 13 mm (Zahn 35). Es zeigten sich Furkationsbeteiligun-
gen von Grad II oder III an allen Molaren sowie von Grad II an ei-
nem oberen ersten Prämolaren. Eine Zahnbeweglichkeit von 
Grad I konnte an den Zähnen 26, 36 und 46 und von Grad II am 
Zahn 35 festgestellt werden (Abbildung 7). 

Röntgenbefund 
Auf dem Röntgenstatus zeigt sich an den Zähnen 16, 13, 12, 11, 
26, 35, 31, 41, 45 und 46 ein horizontaler Knochenabbau bis in 
das mittlere Wurzeldrittel oder darüber hinaus. Zahn 35 zeigt zu-
sätzlich vertikalen Knochenabbau mesial und distal. Eine inter- 
radikuläre Aufhellung ist an den Zähnen 26, 36 und 46 zu sehen. 
Am Zahn 26 liegt eine periapikale Aufhellung vor. An Zahn 46 fin-
det sich eine röntgendichte Ablagerung auf der Wurzelfläche im 
Sinne eines Konkrements. Der Zahn 11 ist elongiert (Abbildung 8)

Klassifizierung zur Diagnosefindung 
(schrittweises Vorgehen nach der im klinischen Leitfaden „Parodon-
titis: Klinischer Entscheidungsbaum“ beschriebenen Systematik) 

Schritt 1: 
Neuer Patient 
 •  Die Patientin hat erkennbaren röntgenologischen Knochen-

abbau (KA) 

 • Die Patientin hat klinisch interdentalen Attachmentverlust 
(CAL) 

-> Es besteht der Verdacht auf eine Parodontitis. 

Schritt 2: 
Patient mit Verdacht auf Parodontitis 
 • Der klinische Attachmentverlust ist nicht nur durch lokale 

Faktoren (Endo-Paro-Läsionen, vertikale Wurzelfrakturen, 
Karies, Restauration oder impaktierte dritte Molaren) verur-
sacht. 

 • Der klinische Attachmentverlust ist an mehr als einem nicht-
benachbarten Zahn vorhanden. 

-> Es handelt sich um einen Fall von Parodontitis. Wenn Sondie-
rungstiefen (ST) von 4 mm oder mehr vorliegen, sollte nun 
 eine Beurteilung von Stadium und Grad vorgenommen 
 werden. 

Schritt 3a: 
Der Patient ist ein Fall von Parodontitis, dessen Stadium 
festgelegt werden muss (Tabelle 2)

Ausmaß
Es handelt sich nach der Beurteilung der Attachmentwerte be-
ziehungsweise des Knochenabbaus um eine generalisierte 
Form der Erkrankung, da mehr als 30 Prozent der Zähne betrof-
fen sind. 

Abbildungen 5.1–7: Die 
klinischen Leitfäden und 
das Trainingsmaterial 
der EFP mit 
 Entscheidungsbäumen 
können in deutscher 
Übersetzung auf der 
Homepage der DG 
 PARO kostenfrei 
 abgerufen werden. 
(www.dgparo.de)



RZB 5 | 05.05.2021

20 Kassenzahnärztliche Vereinigung

Schwere 
 • Die Patientin hat erkennbaren röntgenologischen Knochen-

abbau (KA) bis ins mittlere Wurzeldrittel oder darüber hinaus. 

 • Die Patientin hat interdentalen Attachmentverlust (CAL) von  
5 mm an der Stelle mit dem höchsten Verlust. 

 • Die Patientin hat einen Zahnverlust aufgrund von Parodontitis 
von vier Zähnen. 

(Abbildung 8: Röntgenstatus)

Komplexität 
 • Die Patientin hat Sondierungstiefen (ST) von 6 mm und mehr. 

 • Die Patientin hat Furkationsbeteiligungen von Grad II und 
Grad III. 

 • Die Patientin hat vertikale Defekte (zum Beispiel Zahn 35). 

Schritt 3b: 
Stadium III und IV versus I und II 
Bei der Patientin liegt aufgrund von Ausmaß, Schwere und Kom-
plexität eine generalisierte Parodontitis im Stadium III oder IV vor 
(Tabelle 2).

Schritt 3c: 
Stadium III oder IV 
 • Der Zahnverlust aufgrund von Parodontitis ist nicht größer als 

4; es finden sich keine Zahnwanderungen, keine Auffäche-
rungen, kein Bisskollaps, keine schweren Kammdefekte, und 
es liegen 10 oder mehr okkludierende Zahnpaare vor. 

-> Die Patientin hat eine generalisierte Parodontitis im Stadium 
III. 

Abbildung 6: 57-jährige Patientin, 

Q
ue

lle
: Z

Ä
 J

en
ni

fe
r 

B
un

ke
, P

D
 D

r.
 K

ar
in

 J
ep

se
n 

(B
on

n)



RZB 5 | 05.05.2021

21Kassenzahnärztliche Vereinigung

Schritt 4a: 
Grad-Einteilung, wenn keine früheren Patientenunterlagen 
vorhanden sind (Tabelle 3) 
Indirekte Evidenz für Progression 
 • Verhältnis Knochenabbau (in Prozent)/Alter: 80 Prozent/56 

>1,00 (Grad C) 

 • Fall-Phänotyp: Parodontale Destruktion entspricht dem Bio-
film (Grad B).

Risikofaktoren 
 • Nichtraucherin, kein Diabetes (Grad A)

-> Da der Grad C nicht modifiziert (herabgestuft) werden kann, 
liegt bei der Patientin eine „generalisierte Parodontitis im Sta-
dium III, Grad C“ vor. 

Systemische Erkrankungen mit Verlust 
 parodontaler Stützgewebe
Die neue Klassifikation parodontaler Erkrankungen beinhaltet 
auch systemische Erkrankungen und Zustände, die sich auf die 
parodontalen Stützgewebe auswirken [Albandar et al., 2018, 
Jepsen et al. 2018]. Seltene systemische Erkrankungen wie zum 
Beispiel das Papillon-Lefèvre-Syndrom führen in der Regel früh-
zeitig zu einer schweren Parodontitis. Diese Erkrankungen sind 
in der Gruppe „Parodontitis als Manifestation systemischer Er-
krankungen“ zusammengefasst (siehe Tabelle 1), und ihre Klas-
sifizierung basiert auf der zugrunde liegenden systemischen Er-
krankung. 

Andere systemische Zustände hingegen, zum Beispiel neoplas-
tische Erkrankungen, können die parodontalen Stützgewebe 
unabhängig von einer plaque-induzierten Parodontitis betreffen 
[Jepsen al., 2018]. Auch solche klinischen Zustände werden auf 
Basis der primären systemischen Erkrankung klassifiziert und in 
der neuen Klassifkation unter „Systemische Erkrankungen oder 
Zustände mit Auswirkung auf parodontale Stützgewebe“ grup-
piert (siehe Tabelle 1). Es gibt aber auch weitaus häufigere sys-
temische Erkrankungen, wie beispielsweise unkontrollierter Dia-
betes mellitus, mit Auswirkungen auf den Verlauf einer Parodon-
titis. Auf dem Workshop wurde vereinbart, dass eine Diabetes-
assoziierte Parodontitis keine eigenständige Diagnose mit ein-
zigartiger Pathophysiologie sei, obwohl anerkannt wird, dass 
unkontrollierter Diabetes ein bedeutender Risikofaktor mit Aus-
wirkung auf Auftreten, Schwere und Therapieantwort der Paro-
dontitis ist. Deshalb erscheint Diabetes in der neuen Klassifika-
tion der Parodontitis (siehe oben) als wichtiger Modifikator im 
Grading-Prozess [Tonetti et al., 2018].

Entwicklungsbedingte und erworbene 
 parodontale Deformitäten und Zustände 

Mukogingivale Zustände

Die neuen Falldefinitionen bezüglich gingivaler Rezessionen 
basieren auf dem approximalen klinischen Attachmentverlust 

und beziehen auch eine Beurteilung des Zustands der exponier-
ten Wurzeloberfläche und der Detektion der Schmelzzement-
grenze ein [Cortellini & Bissada, 2018]. Der Konsensusbericht 
stellt eine neue Klassifikation gingivaler Rezessionen vor, die kli-
nische Parameter einschließlich des gingivalen Phänotyps als 
auch Charakteristika der Wurzeloberfläche beinhaltet. Der Be-
griff „parodontaler Biotyp“ wurde durch „parodontaler Phäno-
typ“ ersetzt [Jepsen et al., 2018]. 

Okklusales Trauma und traumatische okklusale Kräfte 
Traumatische okklusale Kräfte, bisher als „exzessive okklusale 
Kräfte“ bezeichnet, sind Kräfte, welche die adaptativen Mög-
lichkeiten des Parodontiums und/oder der Zähne überschreiten. 
Traumatische okklusale Kräfte können zu okklusalem Trauma 
(die histologische Läsion) und fortgeschrittenem Verlust von 

Grad-Einteilung, wenn keine früheren Patientenunterlagen 

• Verhältnis Knochenabbau (in Prozent)/Alter: 80 Prozent/56 

-> Da der Grad C nicht modifiziert (herabgestuft) werden kann, 

Die neue Klassifikation parodontaler Erkrankungen beinhaltet 
auch systemische Erkrankungen und Zustände, die sich auf die 
parodontalen Stützgewebe auswirken [Albandar et al., 2018, Abbildung 7: 57-jährige Patientin, parodontaler Attachmentstatus

 Abbildung 8: 57j-ährige Patientin, Röntgenstatus
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Zahnhartsubstanz und Zahnfrakturen führen [Jepsen et al., 
2018]. Es gibt keine Evidenz aus humanen Studien, welche ei-
nen Anteil traumatischer okklusaler Kräfte an der Progression 
des Attamentverlusts bei Parodontitis zeigt [Fan & Caton, 2018]. 

Zahnersatz und zahnbezogene Faktoren

In der neuen Klassifikation wurde der Bereich der Zahnersatz-
bezogenen Faktoren ausgeweitet. Auch wurde der Begriff „Bio-
logical width“ durch „Supracrestal attached tissues“ ersetzt 
[Jepsen et al., 2018]. Klinische Maßnahmen im Rahmen der An-
fertigung indirekter Restaurationen wurden aufgrund neuerer 
Daten einbezogen, die zeigen, dass diese Maßnahmen Rezes-
sionen und klinische Attachmentverluste verursachen können 
[Jepsen et al., 2018]. 

Peri-implantäre Erkrankungen und Zustände 
Auf dem Workshop wurde erstmalig auch eine neue Klassifikati-
on für peri-implantäre Gesundheit [Araujo & Lindhe, 2018], peri-
implantäre Mukositis [Heitz-Mayfield & Salvi, 2018] und Peri-im-
plantitis [Schwarz et al., 2018] erarbeitet und verabschiedet. 
Falldefinitionen sowohl für individuelle Fallsituationen in der Pra-
xis als auch für epidemiologische Studien wurden ebenfalls ent-
wickelt [Berglundh et al., 2018; Renvert et al., 2018]. 

Peri-implantäre Gesundheit

Peri-implantäre Gesundheit wurde sowohl klinisch als auch his-
tologisch definiert. Klinisch ist peri-implantäre Gesundheit 
durch die Abwesenheit sichtbarer Entzündungszeichen und 
Sondierungsblutung gekennzeichnet. Sie kann an Implantaten 
mit normalem, aber auch mit reduziertem Knochenniveau beste-
hen. Es ist nicht möglich, einen Bereich von Sondierungstiefen 
zu definieren, der mit peri-implantärer Gesundheit einhergeht 
[Araujo & Lindhe, 2018]. 

Peri-implantäre Mukositis 

Eine peri-implantäre Mukositis ist durch Sondierungsblutung 
und sichtbare Entzündungszeichen charakterisiert. Es liegt kein 
Knochenabbau vor, der über die initiale Remodellierung hinaus-
geht. Starke Evidenz besteht dafür, dass eine peri-implantäre 
Mukositis durch einen Plaque-Biofilm verursacht wird, wohinge-
gen nur sehr begrenzte Evidenz für eine nicht-Plaque-Biofilm-in-
duzierte peri-implantäre Mukositis vorliegt. Die peri-implantäre 
Mukositis kann durch Maßnahmen der Plaquebeseitigung rück-
gängig gemacht werden [Heitz-Mayfield & Salvi, 2018]. 

Peri-implantitis 

Peri-implantitis wurde als ein Plaque-Biofilm-assoziierter patho-
logischer Zustand definiert, der in den Geweben um dentale Im-
plantate auftreten kann und durch Entzündung der peri-implan-
tären Mukosa und anschließenden progressiven Knochenab-
bau charakterisiert ist. Es wird angenommen, dass eine peri-im-
plantäre Mukositis einer Peri-implantitis vorausgeht. Eine Peri-
implantitis steht im Zusammenhang mit schlechter Plaquekon-
trolle und mit einer Vorgeschichte schwerer Parodontitis. Der 

Beginn der Peri-implantitis kann bereits frühzeitig nach Implan-
tatinsertion eintreten. Ohne Behandlung scheint die Peri-implan-
titis in einem nicht-linearen und akzelerierenden Muster voran-
zuschreiten [Schwarz et al., 2018]. Die Falldefinition für eine Pe-
ri-implantitis beinhaltet dementsprechend: Blutung und/oder 
Pusaustritt nach Sondierung, vergrößerte Sondierungstiefen im 
Vergleich zu vorangehenden Untersuchungen und Knochenab-
bau, der über die initiale Knochenremodellierung hinausgeht. 
Wenn keine früheren Befunde vorliegen, kann die Diagnose ei-
ner Peri-implantitis aufgrund der Kombination von Blutung und/
oder Pusaustritt nach Sondierung, Sondierungstiefen 6 mm 
und eines Knochenniveaus  3 mm apikal des am meisten koro-
nal befindlichen intraossären Implantatanteils gestellt werden. 
Dies wird in den Abbildungen 4a–c illustriert.

Hart- und Weichgewebsdefekte am Implantationsort 

Der normale Heilungsverlauf nach Zahnverlust führt zu verrin-
gerten Dimensionen des Alveolarkammes mit Weich- und Hart-
gewebsdefekten. Zu größeren Kammdefekten kann es an Stel-
len mit schweren parodontalen Schäden, mit Extraktionstrauma, 
mit endodontischen Infektionen, mit Wurzelfrakturen, mit dün-
nen bukkalen Knochenwänden, mit ungünstiger Zahnposition 
sowie mit Verletzungen der Kieferhöhle kommen [Hämmerle & 
Tarnow, 2018]. 

Zusammenfassung und Ausblick
Die wichtigsten Veränderungen der neuen im Vergleich zur bis-
herigen Klassifikation zusammengefasst:

1. eine erstmalige Falldefinition für parodontale Gesundheit, so-
wohl für ein normales als auch für ein reduziertes Parodont,

2. eine neue Klassifikation und Falldefinition für Parodontitis an-
hand einer Staging- und Grading-Matrix, welche die bisherige 
Einteilung in „aggressive” und „chronische” Parodontitis ablöst,

3. eine neue Klassifikation mit Falldefinition für mukogingivale 
Defekte (Rezessionen),

4. eine neue Klassifikation peri-implantärer Gesundheit und 
 Erkrankung mit Falldefinitionen.

Auf der EuroPerio9, dem weltweit größten Kongress zur Paro-
dontologie und Implantatzahnmedizin mit 10.000 Teilnehmern 
aus aller Welt, wurde die neue Klassifikation Ende Juni 2018 
erstmals der weltweiten Fachöffentlichkeit vorgestellt. Die EFP 
hat danach für ihre nationalen Mitgliedsgesellschaften (darun-
ter als europaweit größte die DG PARO) detailliertes Anschau-
ungsmaterial mit Fallbeispielen für die praktische Anwendung 
vorbereitet. Dieses ist durch die DG PARO seit Herbst 2019 
auch der deutschen Zahnärzteschaft zugänglich gemacht wer-
den. Mittlerweile wird den Studierenden an allen deutschen 
Universitätsstandorten die Neue Klassifikation im Unterricht 
vermittelt. �
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Wechselwirkungen von Parodontitis 
und Diabetes
Zahnärzte/-innen für Teilnahme an klinischer Studie gesucht

Am Universitätsklinikum Heidelberg (Poliklinik für Zahnerhal-
tungskunde, Sektion Translationale Gesundheitsökonomie, 
Prof. Dr. Dr. med. dent. Stefan Listl) wird ab dem kommenden 
Jahr eine praxisbasierte klinische Studie zur Förderung der 
Versorgung von Patient/-innen mit Parodontitis und Diabetes 
Typ 2 durchgeführt. Beteiligt ist hierbei unter anderem auch 
das Universitätsklinikum Bonn, Prof. Dr. Dr. Søren Jepsen, als 
Kooperationspartner im zahnärztlichen Bereich. Derzeit wer-
den Zahnärzt/-innen gesucht, die sich an dieser Studie betei-
ligen wollen. Unterstützt wird die Studie von den KZVen Nord-
rhein und Baden-Württemberg. 

Das Vorhaben „Digital Integrierte Versorgung von Diabetes Typ 2 
und Parodontitis“ (DigIn2Perio) möchte die Zusammenarbeit zwi-
schen Zahn- und Hausärzt/-innen verstärken. Teilnehmende Pra-
xen tragen somit aktiv zur Ausgestaltung von verbesserten Rah-
menbedingungen für die Versorgung bei. Für die Konzeptent-
wicklungsphase wird das Vorhaben derzeit durch den Innovati-
onsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss gefördert. 

Die Studie beginnt im Jahr 2022, die Teilnehmer/-innen werden 
im Vorfeld entsprechend geschult. Ziel ist die Evaluation einer 

neuen Versorgungsform zum Screening auf Diabetes bei Patien-
ten mit parodontalem Handlungsbedarf im zahnärztlichen Set-
ting. Im Rahmen der Studie erfolgt für die neue Versorgungsform 
eine zusätzliche Vergütung. Zudem erhalten teilnehmende Pra-
xen eine Aufwandsentschädigung. Das Vorhaben ist so konzi-
piert, dass bestehende Arbeitsabläufe nicht beeinträchtigt wer-
den.

Wir freuen uns, wenn sich viele von Ihnen finden, um an dieser 
Studie mitzuwirken. Ihre Bereitschaft bitten wir Sie, uns formlos 
bis zum 28. Mai 2021 per E-Mail an studie-paro@kzvnr.de mitzu-
teilen.

Weitere Informationen zur Studie werden wir in den kommenden 
Monaten bereitstellen. Für Fragen können Sie sich zudem unter 
folgenden Kontaktdaten an die KZV NR wenden: E-Mail: studie-
paro@kzvnr.de, 0211 9684–274

https://www.kzvbw.de/aktuelles/2021/wechselwirkungen-von-
parodontitis-und-diabetes/ �

Kassenzahnärztliche Vereingung Nordrhein
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Im September startet  
„Fit for Future“
Postgraduales Qualifizierungsprogramm für  
Vorbereitungsassistenten/-innen

Viele Vorbereitungsassistenten/-innen wünschen sich eine 
strukturierte Begleitung und qualifizierte Einarbeitung. Mit 
dem Pilotprojekt Fit for Future bieten die Zahnärztekammer 
(ZÄK) Nordrhein und die KZV Nordrhein nun ein passgenaues 
postgraduales Qualifizierungsprogramm (PQP) an. Ziel ist es, 
den Praxen und Vorbereitungsassistenten/-innen ein Pro-
gramm zur strukturierten Einarbeitung an die Hand zu geben.

Die Teilnehmer/-innen durchlaufen in den zwei Jahren ein 14 Ein-
heiten umfassendes Fortbildungsprogramm (s. S. 26), das zum 
Teil online angeboten wird und zum Teil als Präsenzveranstal-
tung stattfindet. Die Inhalte umfassen sowohl zahnmedizinische 
Fragestellungen als auch Fragen der Praxisführung und des 
Praxismanagements. Vertieft werden sollen die einzelnen The-
men anschließend in den Praxen durch Vor- und Nachbereitung 

der Behandlungsschritte sowie Anleitung beispielsweise in Ab-
rechnungsfragen oder Organisationsabläufen. Nach erfolgrei-
chem Abschluss erhalten die teilnehmenden Vorbereitungs- 
assistenten/-innen ein Zertifikat.

Das RZB sprach mit dem Präsidenten der ZÄK Nordrhein, Dr. 
Ralf Hausweiler, und dem Vorsitzenden des Vorstands der KZV 
Nordrhein, ZA Ralf Wagner, über das neue Gemeinschaftspro-
jekt. Die Fragen stellte Susanne Paprotny.

RZB: Herr Dr. Hausweiler, Herr ZA Wagner, warum empfehlen 
Sie Vorbereitungsassistenten/-innen eine Teilnahme an dem Pi-
lotprojekt Fit for Future?

Dr. Ralf Hausweiler: Viele Vorbereitungsassistenten/-innen 
wünschen sich entweder bereits während der zweijährigen Vor-
bereitungszeit oder rückblickend, dass die Zeit strukturiert be-
gleitet wird. Einige merken im Nachgang, dass sie beispielswei-
se im Qualitätsmanagement gar nicht fit sind. In einem späteren 
Anstellungsverhältnis ist es ihnen sodann unangenehm, dass 
sie diese Fragen nicht bereits während der Vorbereitungszeit 
vertieft haben. 

ZA Ralf Wagner: Auch viele Themen rund um die Praxisfüh-
rung und -gründung sind häufig nicht bekannt. Die Gründung 
einer eigenen Praxis bleibt für viele damit eine wage Zukunfts-
überlegung. Beschäftigen sie sich jedoch frühzeitig mit diesen 
Fragen, wird der Wunsch der eigenen Praxis oftmals schnell 
deutlich.

Zwar sind die Uni-Absolventen/-innen nach Abschluss des Stu-
diums berufsfertig, aber jeder weiß, dass im Praxisalltag weit 
mehr Herausforderungen auf sie warten, insbesondere dann, 
wenn es um die Planung der eigenen Niederlassung geht. 
Durch das Programm Fit for Future sorgen wir dafür, dass sie 
nach den zwei Jahren Vorbereitungszeit auch über die Kennt-
nisse und Fertigkeiten des Praxisalltags von A wie Abrechnung 
über B wie BEMA bis Z wie ZQMS verfügen. Im Ergebnis profi-
tieren von einer Teilnahme jedoch nicht nur die Vorbereitungs-
assistenten/-innen, sondern auch die Lehrpraxen, indem sie 
schnell weitere Aufgaben übertragen können. Und es profitie-
ren auch die Patienten, weil damit die KZV ihrer Aufgabe ge-
recht wird, eine wohnortnahe zahnmedizinische Versorgung für 
gesetzlich Krankenversicherte sicherzustellen.

PROJEKT-INFO
Das Pilotprojekt Fit for Future wurde von der Zahnärztekammer 
Hessen ins Leben gerufen. Die Zahnärztekammer Nordrhein und 
die Kassenzahnärztliche Vereinigung haben sich dem Pilotprojekt 
angeschlossen. Projektstart für die nordrheinischen Vorbereitungs-
assistenten ist September 2021.

ZA Ralf Wagner ist es wichtig,  
dass sich die Vorbereitungsassisten-
ten/-innen die Teilnahme an dem 
 Projekt auch ohne externe  
finanzielle  Unterstützung leisten 
 können.

Dr. Ralf Hausweiler sieht einen großen 
Vorteil darin, dass ein Großteil der 
 Module des Programms Fit for Future 
online bearbeitet werden kann, was für 
die Teilnehmer/-innen viel Flexibilität 
bedeutet.
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RZB: Wer kann an dem Pilotprojekt teilnehmen und wie läuft das 
Programm ab?

Wagner: Vorbereitungsassistenten/-innen, egal, ob sie am  
Beginn ihrer Vorbereitungszeit stehen oder diese bereits fast ab-
geschlossen haben, können an dem Pilotprojekt teilnehmen.  
Voraussetzung ist, dass sie in einer zahnärztlichen Praxis ange-
stellt sind. Die Teilnehmenden absolvieren insgesamt 14 Module, 
die sich über zwei Jahre erstrecken.

Hausweiler: Ein Großteil der Module kann über die E-Learning 
Plattform Ilias der ZÄK Nordrhein bearbeitet werden. Damit sind 
die Teilnehmer/-innen sehr flexibel. Zusätzlich stellen wir eine 
Übersicht an Themen zur Verfügung, die sie strukturiert mit der 
betreuenden Zahnärztin bzw. dem betreuenden Zahnarzt oder 
dem Praxisteam besprechen sollen. Durch die anschließende 
Vertiefung der Seminarinhalte in der Praxis, durch Vor- und 
Nachbesprechung der Behandlungsschritte sowie Anleitung in 
Abrechnungs- und Organisationsabläufen, wird das Erlernte 
nachhaltig gefestigt. Um den Überblick zu behalten, wird ein 
Begleitheft durch die Vorbereitungsassistenten/-innen geführt. 
Nach Abschluss der 14 Module erhalten sie ein Zertifikat, das ih-
nen die Teilnahme bestätigt.

RZB: Und was kostet die Teilnahme?

Hausweiler: Die Teilnahme an einem Modul beträgt 74 Euro, das 
Modul Simulatives Notfalltraining FINeST kostet 178,50 Euro, sodass 
der Gesamtpreis bei 14 Modulen in zwei Jahren bei 1.140,50 Euro 
inkl. USt. liegt. Auf den Monat gerechnet sind dies etwa 48 Euro.

Wagner: Uns ist wichtig, dass sich die Vorbereitungsassisten-
ten/-innen die Teilnahme auch ohne externe finanzielle Unter-
stützung leisten können. Ich glaube, das ist uns hier wirklich ge-
lungen.

RZB: Was müssen Vorbereitungsassistenten/-innen oder Pra-
xisinhaber/-innen, die einen Vorbereitungsassistenten/-innen 
beschäftigen oder beschäftigen wollen, tun, um an dem Pilot-
projekt teilzunehmen?

Hausweiler: Auf unseren Webseiten finden Sie weitergehende 
Informationen (s. Textkasten, die Red.) sowie das Anmeldefor-
mular. Interessierte können dies ausfüllen und per E-Mail zu-
rücksenden. Sie erhalten dann alle weitergehenden Informatio-
nen in den nächsten Wochen per E-Mail.

Wagner: Am 28. Juni 2021 findet zudem online eine Informati-
onsveranstaltung statt, die wir allen Interessierten empfehlen 
möchten. Hier werden wir alle Fragen rund um das Qualifizie-
rungsprogramm beantworten. 

RZB: Herr Dr. Hausweiler, Herr Wagner, haben Sie vielen Dank für 
die Informationen zu diesem sicherlich für junge Zahnärztinnen 
und Zahnärzte interessanten und hilfreichen Projekt.

HINWEIS
Informationspaket zu Fit for Future
Informationen zum Postgradualen Qualifizierungsprogramm

www.zaek-nr.de/fuer-die-praxis- 
fortbildung/fit-for-future

INFOVERANSTALTUNG ZU FIT FOR FUTURE
Am 28. Juni 2021 findet um 19 Uhr online eine kostenlose Informa-
tionsveranstaltung zum Postgradualen Qualifizierungsprogramm 
für Praxisinhaber/-innen, die eine/n Vorbereitungsassistenten/-in 
beschäftigen oder beschäftigen wollen, und für angehende Vorbe-
reitungsassistenten/-innen statt.

Anmeldung zur Informationsveranstaltung:

https://portal.zaek-nr.de/ 
kursanmeldung/21806

Kooperationspartner

Landeszahnärztekammer 
Hessen RZB 5 | 05.05.2021
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Programm Fit for Future: von A wie Abrechnung bis Z wie ZQMS

Tag/Modul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Themen

Aufgaben der KZV 

• Gutachterwesen 

• Zulassung

Zahnmedizin trifft Medizin 

• Multimorbidität 

• Multimedikation

Entscheidungs-, Planungs- und Komplikationstraining  anhand 

komplexer Patientenfälle: 

Wenn Chirurgie/Implantologie, Parodontologie und  Prothetik 

 zusammentreffen

Alterszahnheilkunde  

• Präventionsschulung 

• organisatorische Aspekte 

• mobile Ausstattung 

• Therapiekonzepte 

• SGB V/XI § 22a

Digitale Praxisverwaltung/EDV

Hygiene in der Zahnarztpraxis 

• Training an der Aufbewahrungskette 

• Praktische Vorstellung der führenden Praxissoftwaresysteme

ZQMS: Praxisführung und Verwaltung (Teil I) 

• Qualitätsmanagement 

• Arbeitssicherheit 

• Arbeitsrecht

ZQMS: Praxisführung und Verwaltung (Teil II)

• Patientenkommunikation 

• Teamkommunikation

Simulatives Notfalltraining FINeST

Basiskurse Kons./Chir., PAR und KB –  

Abrechnung und Wirtschaftlichkeitsprüfung

Zahnersatz – die Festzuschüsse

Existenzgründung 

• Finanzbuchhaltung 

• Steuer

Kalkulation Existenzgründung 

Allgemeine Entwicklungen der 

• Existenzgründung 

• Risikomanagement

GOZ-Abrechnung

KFO-reloaded – praxisnah erklärt

 

• Wirtschaftlichkeitsprüfung 

• HVM

 

• Geriatrie 

• Risiken vorerkrankter Patienten

 

• Pflegegrade 

• Behindertenausweis 

• Eingliederungshilfe 

• Aspiration

• Personalakquise

 

• Grundlagen

 

 

• Kreditmanagement 

• Vermögensmanagement

Referenten/-innen

KZV Hessen & KZV Nordrhein

Dr. Gerd Appel

Dr. Igmar Nick

Dr. Elmar Ludwig

Jörg Rath

Dr. Ralf Hausweiler 

Dr. Thomas Heil

Silke Lehmann-Binder 

Martin Dennis Boost

Stefanie Kurzschenkel

Prof. Dr. Miriam Rüsseler  

und Koll.

KZV Hessen & KZV Nordrhein

KZV Hessen & KZV Nordrhein

Dipl. Kfm. Wolfgang Effertz

Dipl.-Betriebsw. (FH) Detlev 

Westerfeld 

Jens Runkel

N.N.

Prof. Dr. Michael Wolf

Seminarformat

Präsenz

Online-Lernplattform

Online-Lernplattform

Online-Lernplattform

Online-Lernplattform

Präsenz

Online-Lernplattform

Online- 

Lernplattformen

Präsenz  

FINeST Uniklinik Frankfurt

Präsenz

Präsenz

Online- 

Lernplattformen

Online-Lernplattform

Online-Lernplattform
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Angebote – Gesuche

Der Marktplatz in Sachen
Praxis –

Inventar –
Jobs für Zahnärztinnen/Zahnärzte –

Jobs für Praxismitarbeiter/Innen –
Ausbildungsplätze zur/zum ZFA –

kostenlos

regional

www.dentoffert.de

zielgerichtet

dentoffert
ist ein kostenloser Service 
der Zahnärztekammer Nordrhein

dentoffert_anzeige_a4_cmyk_3mm-anschnitt.indd   1 28.11.2017   08:48:24
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Dr. Ralf Hausweiler, Präsident/ 
Zahnärztekammer Nordrhein

Dr. Thomas Heil, Vizepräsident/ 
 Zahnärztekammer Nordrhein

Dr. Christian Pilgrim, Zahnärztlicher  
Direktor/Zahnärztekammer Nordrhein

Dr. Thomas Hennig, Wissenschaftlicher 
Dienst/Zahnärztekammer Nordrhein
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Webseminar Medical Device Regulation
So gelingt die Umsetzung der neuen EU-Medizinprodukteverordnung (MDR)

Im Mai 2021 endet die Übergangsfrist zur Umsetzung der Medi-
cal Device Regulation, kurz MDR. Wer glaubt, dass die neue EU-
Medizinprodukteverordnung nach Skandalen um Brust- und 
Hüftimplantate nur die Industrie betrifft, der irrt. Auch Zahnarzt-
praxen sind von den strengen Anforderungen der MDR betroffen.

So fallen beispielsweise Praxen, die ein Eigenlabor betreiben 
oder chairside Zahnersatz mittels CAD/CAM herstellen, durch 
das Produzieren von sogenannten „Sonderanfertigungen“ unter 
den Herstellerbegriff. Zwar entfällt bei Sonderanfertigungen die 
Notwendigkeit einer CE-Kennzeichnungspflicht, die Informatio-
nen zur Konformität sind diesen jedoch beizufügen. Darüber hi-
naus verpflichtet die Verordnung Hersteller von Medizinproduk-
ten, worunter eben auch Zahnarztpraxen fallen können, zur Ein-
führung eines Risikomanagements. Zudem müssen alle Medi-
zinprodukte nach dem Inverkehrbringen vom Anwender über-
wacht und Vorkommnisse gemeldet werden.

Zu Recht kritisieren viele die weitere bürokratische Belastung 
durch die Verordnung, die für die pandemiegeplagte Praxen zu-
dem zur Unzeit kommt. Nicht umsonst bestand deshalb bis zu-
letzt die Hoffnung, dass die Übergangsfrist erneut verschoben 
wird. Jetzt steht fest: Die MDR tritt am 26. Mai 2021 endgültig in 
Kraft und muss durch die Zahnarztpraxen umgesetzt werden.

In unserem Webseminar (alternative Termine s. Kasten) stellen 
wir praxisrelevantes Wissen zur MDR kompakt vor und geben hilf-
reiche Tipps, wie die neue EU-Medizinprodukteverordnung mit 
möglichst wenig Aufwand im Praxisalltag integriert werden kann.

In dem zweistündigen Webseminar informieren wir Sie über:
• Gesetzliche Rahmenbedingungen
• Anforderungen an die Zahnarztpraxis
• Umsetzung der MDR im Praxislabor
• Konformitätserklärungen – Chargen Nummer und Lot Nummer
• Risikomanagement

•  Inverkehrbringen von Sonderanfertigungen und Nachver-
folgbarkeit

• Anforderungen an die Dokumentation
• Praktische Tipps zur Umsetzung in der Praxis �

Dr. rer. nat. Thomas Hennig,  
Wissenschaftlicher Dienst/ZÄK Nordrhein

WEBSEMINAR ZUR  
MEDICAL DEVICE REGULATION – MDR

Mittwoch, 19. Mai 2021  |  18.30 bis 20.30 Uhr

Kurs-Nr.: 21837
Anmeldung: https://portal.zaek-nr.de/ 
 kursanmeldung/21837
 khi@zaek-nr.de
   Fax 0211 44704–401

Mittwoch, 23. Juni 2021  |  18.30 bis 20.30 Uhr

Kurs-Nr.: 21838
Anmeldung: https://portal.zaek-nr.de/ 
 kursanmeldung/21838
 khi@zaek-nr.de
 Fax 0211 44704–401

Referenten: Dr. Ralf Hausweiler
 Dr. Thomas Heil
 Dr. rer. nat. Thomas Hennig
 Dr. Christian Pilgrim

Fp.: 2
Teilnehmergebühr: 49 €

Zahnärztekammer
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Zahnärztlicher  
Notfalldienst
Einteilung für den Zeitraum 01.09.2021 bis 31.01.2022

Am 1. Juni 2021 geht die Notfalldiensteinteilung für den Zeit-
raum vom 01.09.2021 bis 31.01.2022 online und ist über das 
Portal der Zahnärztekammer Nordrhein https://portal.zaek-nr.de 
abrufbar. Der Versand der Einteilung zum Notfalldienst als Pa-
pierausdruck erfolgt zur Verwaltungsvereinfachung nicht mehr.

Aktuelle Hinweise zu den Notfalldienstzeiten
Montag, Dienstag und Donnerstag:
Rufbereitschaft ab 18 bis 8 Uhr

Mittwoch und Freitag:
Rufbereitschaft ab 13 bis 8 Uhr

Samstag, Sonntag und an Feiertagen:
Rufbereitschaft 8 bis 8 Uhr – Sprechzeiten 10 bis 12 Uhr 
und 16 bis 18 Uhr

Abweichende Sprechzeiten gibt es nur in der „Testregion“ Nord-
west; Krefeld und Mönchengladbach.

Notfalldienst-Tauschfunktion
Bei der Durchführung eines Notfalldiensttausches respektive  
einer Abgabe des Notfalldiensttermins können Sie entscheiden, 
ob die für diesen Termin vergebenen Punkte auf Ihrem Punktekon-
to verbleiben oder aber an die/den Übernehmenden übertragen 
werden sollen. Hier wurde auf vielfachen Wunsch, eine entspre-
chende Funktionserweiterung des Onlinemoduls geschaffen.

Eine ausführliche Anleitung zum Notfalldiensttausch finden Sie 
auch, bei Aufruf Ihrer Notfalldiensttermine über das Portal der 
ZÄK Nordrhein https://portal.zaek-nr.de/.

Der 24.12. und der 31.12. gehlten als höchste Feiertage und 
sind jeweils mit 80 Punkten bewertet.

Reservierung von Notfalldienstterminen in Planung
In Planung ist die Reservierung von Notfalldienstterminen über 
das Portal der ZÄK Nordrhein. Die ZÄK plant die Integration  

eines Reservierungsmoduls in das bestehende Online-System. 
Durch das Einbinden eines Reservierungs-Kalenders in das 
Kammer-Portal kann, bis zu einem bestimmten Stichtag, eine 
gewisse Anzahl Wunschtermine ausgewählt werden. 

Eine Zuweisung von Notfalldienstterminen kann dennoch erfol-
gen, sofern die vorgeschriebene Punktzahl mit der eigenen Aus-
wahl nicht erreicht wird.

Damit das Ziel einer ausgewogenen Verteilung von Notdiensten 
erreicht wird, ist es erforderlich, im Vorfeld die maßgebenden 
Parameter für festzulegen und diese mit den zuständigen Gre-
mien abzustimmen.

Zugang zum Portal der ZÄK Nordrhein
Sie haben noch keinen Zugang zu dem Funktionsportal der 
Zahnärztekammer Nordrhein? Dann fordern Sie Ihre persön- 
lichen Login-Daten über den Support der Zahnärztekammer 
Nordrhein per E-Mail über portal-support@zaek-nr.de an. Der 
Portal-Support ist Ihnen bei Problemen rund um das Thema 
„Login“ gerne behilflich und unter Tel. 0211–44704–221 er-
reichbar.

Der zahnärztliche Notfalldienst wird seit dem 01.06.2020 online 
über das Portal der Zahnärztekammer Nordrhein abgewickelt. 
Auch die Tausch- und Abgabefunktion wird intensiv genutzt.

Aktuelle Hinweise zum Thema Notfalldienst erhalten Sie zukünf-
tig auch über den Newsletter „Kammer-kompakt“. �

Dr. Erling Burk, Vorstandsreferent  
für den Notfalldienst/ZÄK Nordrhein

Informationen zu Registrierung und Anmeldung 
auf dem Portal der ZÄK Nordrhein https://portal.
zaek-nr.de/ sind auch über den QR-Code abruf-
bar.
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Neues aus der Bundeszahnärztekammer
Doppelstruktur und Zusatzbürokratie für Berufs-
haftpflichtversicherungen unnötig
Eine angemessene Versicherung von (Zahn-)Ärzten gegen Haft-
pflichtansprüche aus der beruflichen Tätigkeit ist essenziell, ver-
pflichtend und seit Jahren im Berufsrecht aller Landes-
(Zahn-)Ärztekammern fest verankert.

Das Berufsrecht regelt alle berufsrechtlichen Rechte und Pflich-
ten. Verstöße gegen Berufspflichten können zu einer Geldbuße 
von bis zu 100.00 Euro oder zur Feststellung der Unwürdigkeit 
zur Ausübung des Heilberufs führen.

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversor-
gung (GVWG) ist geplant, einen § 95e SGB V mit völlig identi-
scher Zielsetzung zu schaffen. Diese Regelung ist aufgrund der 
bereits bestehenden berufsrechtlichen Pflicht obsolet.

Es ist keine sozialrechtliche Norm parallel zur bereits bestehen-
den berufsrechtlichen Pflicht erforderlich – und auch wegen ih-
rer ordnungspolitischen Dimension abzulehnen. Denn damit 
würden den KVen und KZVen neue Verwaltungs- und Überwa-
chungsaufgaben aufgebürdet und neue Administrativaufwände 
geschaffen, die keinerlei Zusatznutzen bringen würden.

Bundeszahnärztekammer (BZÄK), Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung (KZBV) und Kassenärztliche Bundesvereinigung 
(KBV) plädieren aufgrund des negativen Aufwand-Nutzen-Ver-
hältnisses für eine Streichung des § 95 e SGB V-E aus dem GVWG. 
BZÄK/KZBV-Stellungnahme unter:
 www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/b/DVPMG_RefE_Stellungn.

_KZBV-BZAEK.pdf)

Stellungnahme zur Patientensicherheit 
 bei Aligner-Behandlungen
BZÄK und KZBV haben eine gemeinsame Stellungnahme zum 
Antrag der FDP-Fraktion „Patientensicherheit bei Aligner- 
Behandlungen durchsetzen“ abgegeben. Zu der vom Gesund-
heitsausschuss des Deutschen Bundestages zu diesem Antrag 
geplanten Anhörung sind beide Organisationen als Sachver-
ständige eingeladen. 
Stellungnahme zum Antrag der FDP-Fraktion unter: 
www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/b/Stn_KZBV_BZAEK_An

trag_FDP_Aligner_210414.pdf)

Mehr EU-Kompetenzen im Gesundheitsbereich?
In Reaktion auf die Corona-Pandemie häufen sich die Forderun-
gen nach mehr gemeinsamer europäischer Gesundheitspolitik. 
Braucht die EU künftig mehr Kompetenzen im Gesundheitsbe-
reich oder genügt das bestehende Instrumentarium der EU-Ver-
träge? Diese Fragen wurden mit Abgeordneten des Europäi-
schen Parlaments, des Deutschen Bundestags, Vertretern der 

Europäischen Kommission, der Ständigen Vertretung der Bun-
desrepublik Deutschland bei der EU sowie Experten auf dem 
16. Europatag der BZÄK am 14. April 2021 online diskutiert.

BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel begrüßte, dass die EU ihre 
 Reaktionsfähigkeit in Krisenzeiten stärken will. Angesichts 
höchst unterschiedlicher Gesundheitssysteme in den EU-Mit-
gliedstaaten warnte er jedoch davor, voreilig mehr gesund-
heitspolitische Kompetenzen auf die europäische Ebene über-
tragen zu wollen.
 Weitergehende Informationen unter www.bzaek.de/ueber-uns/

europa-internationales.html

Amalgam – Gemeinsame Stellungnahme zur ge-
planten Revision der EU-Quecksilberverordnung
BZÄK und KZBV haben sich am 31. März 2021 in einer gemein-
samen Stellungnahme gegenüber der Generaldirektion Umwelt 
der Europäischen Kommission für einen Erhalt von Amalgam 
ausgesprochen und darauf hingewiesen, dass durch die euro-
paweite Verpflichtung zum Betrieb von Amalgamabscheidern in 
Zahnarztpraxen ein umweltgerechter Umgang mit dem Werk-
stoff bereits sichergestellt ist.

2020 hatte die Europäische Kommission angekündigt, aus Um-
weltschutzgründen im Zuge der Revision der EU-Quecksilber-
verordnung u.a. einen Vorschlag für ein Phase-Out (Ausstieg) 
von Amalgam in der EU machen zu wollen. Den eigentlichen Ge-
setzgebungsvorschlag möchte die Kommission im vierten Quar-
tal 2022 vorlegen.
Stellungnahme unter https://ec.europa.eu/info/

Initiative proDente
Die Initiative proDente hat eine Multimedia-Pressemappe zum 

Thema „Zahnfüllungen aus Amalgam: Status quo“ mit Texten, 

Fotos, Grafiken und Filmen veröffentlicht. Die Mappe steht zum 

Download bereit unter https://t1p.de/0cw9.

Außerdem wurde zum Internationalen Kinderbuchtag das erfolg-

reiche Kinderbuch „Zähneputzen ist tierisch stark“ neu aufgelegt. 

Der Download findet sich unter https://t1p.de/fhbj. �

Quelle: BZÄK-Klartext 04/20

BZÄK/KZBV
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Zahntipps
Prophylaxe
Zahnersatz
Zahnfüllungen
Schöne Zähne 
Implantate 
Parodontitis 
Zahnentfernung 
Wurzelfüllung 
Kieferorthopädie 
Pflegebedürftige 
Heil- und Kostenplan

Zahnpässe
Erwachsenenpass 
Pflegepass 
Kinderpass

überarbeitet

Zahntipps der KZV Nordrhein
Öffentlichkeitsarbeit Fax 0211/9684-332

Unterschrift/Stempel

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Praxis:

Adresse:

Abrechnungs-Nr.:

Telefon (für Rückfragen):

Datum:

Hiermit bestelle ich gegen Verrechnung mit meinem KZV-Konto
(Selbstkostenpreis je Broschüre: 0,27 Euro, zzgl. 3,50 Euro Versandpauschale; 
 aus technischen Gründen bitte nur in Staffelungen à 20 Stück, z. B. 20, 40, 60, 80, 100 usw.)

Verständlich erklärt

Heil- und Kostenplan  
(HKP)

ZT_Heil- und Kostenplan_RZ.indd   1 04.10.17   15:40

Verständlich erklärt

Heil- und Kostenplan  Heil- und Kostenplan  
(HKP)(HKP)

Kiefer-
orthopädie

Gut  
aufgestellt

Kiefer-
orthopädie

aufgestellt

Schöne Zähne 
    
    Die Natur als Vorbild

Schöne Zähne 
    Die Natur als Vorbild

Schöne Zähne 
    Die Natur als Vorbild

Au Backe ...

Richtiges 
Verhalten vor 
und nach der 
Zahnentfernung
und nach 
chirurgischen 
Eingriffen

AuBacke_2015_8 Seiten.indd   1 26.03.2015   11:28:35

Eine  
Aufgabe  
für die gesamte Familie

Zahn gesundheit von 
Pflegebedürftigen

ZT_Pflegebedürftige.indd   1 26.11.2013   11:07:43

Zahnärztliche Patientenpass  
für Ältere, Menschen mit  
Behinderung und Pflege -
bedürftige
„Pflegepass“ DIN A5

für Ältere, Menschen mit Behinderung  
und Pflegebedürftige

Name des Patienten

www.zahnpatienten.info

Zahnärztlicher

PatientenPass

KZVNR_ZAPflegepass2019.indd   1 06.03.19   15:44

Zahnersatz
Kronen, Brücken und  
Prothesen

Moderne Füllungstherapien
Hightech für die Zähne

Zahnersatz

ZahnZahn
InformatIonen zum mItnehmen

ZahnersatZ
Kronen, Brücken und Prothesen

KZVNR_Zahntipp Zahnersatz.indd   1 06.03.19   15:49

Moderne FüllungstherapienModerne Füllungstherapien

ZahnZahn
InformatIonen zum mItnehmen

Moderne 
FüllungstheraPien

Hightech für die Zähne

KZVNR_Zahntipp Fuellungen.indd   1 06.03.19   15:51

überarbeitet

überarbeitet

überarbeitet

überarbeitet

Zahnärztlicher Kinderpass 
Werdende Mütter + FU ab 6. Lebensmonat 
bis zum vollendeten 6. Lebensjahr

überarbeitet

überarbeitet

Parodontitis
Gesundes Zahnfleisch –  
Gesunder Mensch

Prophylaxe
Gesunde Zähne,  
schönes Lächeln

überarbeitet

Wurzelfüllung
Zahn erhalten und 
Kosten sparen
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Potentiale der Digitalisierung nutzen – 
mit klaren Verantwortlichkeiten 
Die KZBV zur Anhörung anlässlich des DVPMG 

Berlin, 14. April 2021 – Anlässlich der heutigen Anhörung zum 
Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz 
(DVPMG) hat die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung 
(KZBV) einmal mehr ihre Unterstützung bekräftigt, die Poten-
tiale der Digitalisierung weiter für Versorgungsverbesserun-
gen im Gesundheitswesen zu nutzen. Gemeinsames Ziel blei-
be die Sicherstellung einer effizienten und qualitativ hochwer-
tigen Patientenversorgung, bei der digitale Neuerungen und 
Prozesse eine zentrale Rolle spielen. 

Klare Verantwortlichkeiten für die TI! 
Gleichzeitig mahnte die KZBV an, die datenschutzrechtliche 
Verantwortlichkeit von Zahnärzten und anderen Leistungser-
bringern für die Telematikinfrastruktur (TI) auch weiterhin klar zu 
regeln. „Die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit der Zahn-
arztpraxen muss eindeutig auf die ordnungsgemäße Inbetrieb-
nahme, Wartung und Verwendung der TI-Komponenten be-
schränkt bleiben!“, sagte Dr. Karl-Georg Pochhammer, stellv. 
Vorsitzender des Vorstandes der KZBV. „Mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf ist das nicht mehr gewährleistet. Stattdessen 
werden in diesem sensiblen Bereich durch unklare Formulierun-
gen wieder Rechtsunsicherheiten geschaffen.“ 

Videosprechstunden für alle! 
Darüber hinaus sollte nach Ansicht der KZBV eine Rechtsgrund-
lage geschaffen werden, um die Erbringung von Videosprech-
stunden – parallel zur ärztlichen Vorschrift – auch im vertrags-
zahnärztlichen Bereich in größerem Umfang zu ermöglichen 
und zu stärken. „Videosprechstunden sollten zeitnah auf alle 
Versicherten ausgeweitet werden, da dieser technischen Inno-
vation auch in der zahnärztlichen Versorgung eine zunehmende 

DIGITALE VERSORGUNG UND PFLEGE-
 MODERNISIERUNGS-GESETZ (DVPMG)
Gemeinsame Stellungnahme von KZBV und BZÄK zum 
 Regierungsentwurf
Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) und die Bun-
deszahnärztekammer (BZÄK) unterstützen grundsätzlich das mit 
dem Regierungsentwurf des DVPMG verfolgte Ziel, das Potential 
der Digitalisierung auszuschöpfen, um so eine effiziente und quali-
tativ gute Versorgung der Patientinnen und Patienten sicherzustel-
len. Jedoch werden mit dem Entwurf zahlreiche grundlegende 
Neuerungen eingeführt beziehungsweise vorgegeben, deren 
Zweckmäßigkeit und Umsetzbarkeit die beiden Organisationen 
zum jetzigen Zeitpunkt kritisch sehen. 
Dazu gehören [Auszug]: 
•- Rückführung der elektronischen Gesundheitskarte eGK zu reiner 

Versichertenkarte unter Ablösung der eGK-basierten Anwen-
dungen elektronischer Medikationsplan eMP und Notfalldaten-
management NFD; 

•-  Umstellung des Verfahrens zum Versichertenstammdatenmana-
gement VSDM; 

•-  europäische Öffnung der Telematikinfrastruktur TI; 
•   digitale Identitäten; 
•-  Messengerdienste; 
•   Zukunftskonnektor; 
•   digitale Arztsuche im Zusammenhang mit der Einführung eines 

Nationalen Gesundheitsportals. 
Die vollständige Stellungnahme unter: https://www.kzbv.de/digita

le-versorgung-und-pflege-modernisierungs.1490.de.html

KZBV/BZÄK, 31.03.2021
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Bedeutung bei Information, Beratung und Aufklärung von Pa-
tienten zukommt“, betonte Pochhammer. 

TI weiterentwickeln, aber mit Bedacht… 
Die KZBV befürwortet ausdrücklich den Prozess der weiteren Digi-
talisierung des Gesundheitswesens. Einigen, im Gesetz vorgese-
henen Maßnahmen zur Weiterentwicklung der TI steht die Ver-
tragszahnärzteschaft zum Teil jedoch sehr kritisch gegenüber: 
„Datenschutzrechtliche und sicherheitstechnische Anforderun-
gen werden mit den geplanten Änderungen in Frage gestellt. Eine 
Weiterentwicklung der TI darf nicht dazu führen, dass das Vertrau-
en von Zahnärzten, Ärzten, Kliniken, Patienten sowie von beteilig-
ten Unternehmen in die Verlässlichkeit bisheriger Abläufe gestört 
wird. Die geplante Ablösung der kartenbasierten Anwendungen 
NFD und eMP von der elektronischen Gesundheitskarte lehnen wir 
deshalb ab“, sagte Pochhammer. Auch würden Ausfall- und Offli-
ne-Szenarien bei einem solchen Vorhaben nicht berücksichtigt. 

Angemahnt wurden in diesem Zusammenhang auch vorgese-
hene Umsetzungsfristen, die aus Sicht der KZBV unrealistisch 

kurz gesetzt sind. „Angesichts der erheblichen Tragweite sol-
cher Entscheidungen regen wir an, die vorgesehene Umstel-
lung technischer Verfahren bis zum Abschluss der bei der ge-
matik bereits angestoßenen Überarbeitung der TI zurückzustel-
len. Gesetzgeberischer Handlungsbedarf, zeitliche Planung 
und Auswirkungen auf Datenschutz und Datensicherheit kön-
nen dann genauer beurteilt werden.“ 

Kritik an „Leistungserbringer-Verzeichnis“ 
Ein bundesweites „Leistungserbringer-Verzeichnisses“ – auch 
zum Zweck der Zahnarztsuche – über das Nationale Gesund-
heitsportal lehnte die KZBV ab. „Im vertragszahnärztlichen Be-
reich ist eine solche Suche irrelevant, da es keine Fachrichtun-
gen im eigentlichen Sinne gibt. Stattdessen ist zu befürchten, 
dass der Nutzen eines solchen Verzeichnisses in keinem Ver-
hältnis zum finanziellen und personellen Aufwand steht“, mahn-
te Pochhammer. �

KZBV, PM vom 14.04.2021
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Kritik an sozialversicherungsrechtlicher 
Berufshaftpflichtversicherung 
Anhörung zum GVWG – Stellungnahme der Zahnärzteschaft 

Berlin, 12. April 2021 – Anlässlich der heutigen Anhörung zum 
Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) 
hat die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) ins-
besondere die geplante Regelung für eine sozialversiche-
rungsrechtliche Berufshaftpflichtversicherung kritisiert. Zu-
gleich nutzte die KZBV die Anhörung, um weitere politische 
Forderungen und Positionierungen des Berufsstandes an den 
Gesetzgeber zu adressieren. 

Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstandes der KZBV: „Die 
angemessene Versicherung von Zahnärztinnen und Zahnärzten 
gegen Haftpflichtansprüche aus ihrer Tätigkeit ist schon jetzt 
zentrales Element des Patientenschutzes, zu dem wir uns mit 
Nachdruck bekennen. Die geplante Einführung einer sozialver-
sicherungsrechtlichen Berufshaftpflichtversicherungspflicht ne-
ben der bestehenden berufsrechtlichen Pflicht verfehlt jedoch 
ihr Ziel und ist nicht erforderlich.“ 

Die Pflicht zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung 
sei bereits in den Berufsordnungen der Zahnärztekammern  
verankert. „Zahnärzte müssen diese Versicherung bei der zu-
ständigen Kammer nachweisen, Verstöße werden konsequent 
verfolgt. Uns sind keine Fälle bekannt, bei denen haftende Ver-
tragszahnärzte über keine oder über eine nur unzureichende 
Haftpflichtversicherung verfügt hätten. Es macht daher keinen 
Sinn, dieses bewährte System zusätzlich in das Sozialrecht zu 
spiegeln und damit zwei parallele Versicherungspflichten zu 
etablieren“, betonte Eßer. Den Kassenzahnärztlichen Vereini-
gungen würden damit weitere Überwachungs- und Verwal-
tungsaufgaben und damit unnötige Bürokratie aufgebürdet. 
Auch ließen sich vertragszahnärztliche und privatzahnärztliche 
Haftungsansprüche in der Versorgung nicht immer klar vonei-
nander abgrenzen. 

Eine weitere Regelung im GVWG betrifft die zahnärztliche Vorsor-
geuntersuchung. Bei einer Versorgung mit Zahnersatz sollen Pa-
tienten demnach keine Nachteile bei der Berechnung von Boni für 

Festzuschüsse durch gesetzliche Kassen haben, wenn sie in 
2020 aufgrund der Corona-Pandemie die Vorsorgeuntersuchung 
nicht in Anspruch genommen haben. „Wir begrüßen die Zielset-
zung des Gesetzgebers hier grundsätzlich, sprechen uns im Inte-
resse der Patienten aber für eine  möglichst unbürokratische Aus-
gestaltung der Regelung aus, die Praxen und KZVen zugleich 
nicht zusätzlich belastet“, sagte Eßer. Die Regelung soll rückwir-
kend zum 1. Januar in Kraft treten. 

Mit dem GVWG soll künftig zudem eine Veröffentlichung von Da-
ten der Qualitätssicherung erfolgen. Eßer betonte, dass Quali-
tätsförderung im Fokus stehen müsse und keine „Pranger- oder 
Sanktionspolitik“. „Die geplante Richtlinie ist aus Sicht der KZBV 
ungeeignet, um das angestrebte Ziel einer weiteren Qualitäts-
verbesserung in der Versorgung zu erreichen. Die geplante Ver-
öffentlichung von Daten der Qualitätssicherung – insbesondere 
im Hinblick auf die Ergebnisqualität – unterliegt zu Recht höchs-
ten Anforderungen bezüglich Methodik, Datenschutz sowie der 
Qualität der Daten. Daran fehlt es in dem Gesetzentwurf jedoch. 
Aufwand und Nutzen der Regelung stehen für alle Beteiligten 
nicht in Relation zueinander, auch nicht für Patienten.“ 

Eßer begrüßte hingegen, dass mit dem GVWG eine Rechts-
grundlage geschaffen werden soll, um Sitzungen der Zulas-
sungs- und Berufungsausschüsse auch per Videotechnik 
rechtssicher zu ermöglichen. 

Bundeszahnärztekammer (BZÄK), KZBV und Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (KBV) plädieren aufgrund des negativen 
Aufwand-Nutzen-Verhältnisses für eine Streichung des § 95 e 
SGB V-E aus dem GVWG.

Die gemeinsame Stellungnahme der Zahnärzteschaft zum 
GVWG kann auf den Webseiten von BZÄK und KZBV abgerufen 
werden. �

KZBV, PM vom 12.04.2021
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Seit 2016 bietet die Zahnärztekammer Nordrhein, neben den 
entsprechenden Teilqualifikationen und der höherqualifizie-
renden Berufsbildung zur ZMP und ZMF, auch die zur/zum 
Dentalhygieniker/-in (DH) an. Wir haben an dieser Stelle be-
reits mehrfach darüber berichtet.

Der Arbeitsmarkt, auch im Gesundheitswesen, ist bereits seit 
vielen Jahren im Wandel. Spezialisierungen nicht nur bei Zahn-
medizinern, sondern auch bei nicht approbierten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern sind bei den heutigen vielfältigen Anforde-
rungen an die Zahnmedizin wichtig und richtig. Fachkräfteman-
gel, mittlerweile in aller Munde, führt auch im medizinischen  
Bereich zu Engpässen bei Personalplanung und -einsatz.

Diesem Umstand trägt auch der Gesetzgeber Rechnung, indem 
er unter anderem hohe Fördermittel (www.bezreg-koeln.nrw.de/

brk_internet/leistungen/abteilung04/49/meister/index.html) zur 
Verfügung stellt, um motivierten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern einen beruflichen Aufstieg zu ermöglichen, der ihre 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in hohem Maße erwei-
tert und sie somit in die Lage versetzt, verantwortungsvolle  
Positionen zu besetzen.

Die Fortbildung zur/zum Dentalhygieniker/-in der Zahnärzte-
kammer Nordrhein ist eine auf höchstem wissenschaftlichem  

Niveau angesiedelte Bildungsmaßnahme, entspricht einem 
Hochschulabschluss und erfüllt alle Anforderungen im Rahmen 
der Delegierbarkeit von zahnärztlichen Leistungen.

Zudem wird mit der neuen „Richtlinie zur systematischen  
Behandlung von Parodontitis und anderer Parodontalerkrankun-
gen“, die voraussichtlich am 1. Juli 2021 in Kraft treten wird, die 
Mitarbeit einer Dentalhygienikerin/eines Dentalhygienikers für 
die Zahnarztpraxen wichtiger denn je.

Unser Fokus liegt auf fundierter Wissensvermittlung in Verbin-
dung mit praktischem Unterricht, erteilt von namhaften Dozen-
ten und renommierten Universitätsprofessoren. So heben wir 
uns ab von Fortbildungsanbietern, die mit Produktmarketing 
bunte Zertifikate ausstellen.

Nutzen Sie Ihre Chance! Informationen und Anmeldemodali- 
täten finden Sie auf unserer Homepage (www.zaek-nr.de/fuer-
die-praxis-fortbildung, Stichwort: OBF, Reiter: Artikel).

Wir freuen uns auf Sie! �

Sylvia Galle, Ressortleiterin  
Aufstiegsfortbildung ZFA/ZÄK Nordrhein

Der Beginn des nächsten  
DH-Lehrgangs steht fest!
Start am 20. August 2021 – Jetzt anmelden!
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Erster Online ZFA-Kongress der  
Zahnärztekammer Nordrhein

Samstag, 19. Juni 2021  |  10 bis 16.30 Uhr

Wo: Von Ihrem persönlichen Wohlfühlort – das Einzige, was Sie brauchen, ist ein Bildschirm und 
ein  Internetzugang

In diesem Frühjahr kommt der erste ZFA-Kongress der Zahnärztekammer Nordrhein direkt auf  Ihren 
Bildschirm. Folgen Sie spannenden Vorträgen und diskutieren Sie mit Referentinnen, Referenten 
und Kolleginnen über aktuelle zahnmedizinische Themen und Fragestellungen.

Und das ist alles ...

Online ZFA-Kongress 2021

… ohne frühes Aufstehen  
und lange Anreise

… direkt aus der eigenen  
kleinen Wohlfühloase

…. oder zusammen mit  
dem besten Freund
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10 bis 11 Uhr 

11 bis 12 Uhr 

12 bis 13 Uhr

13 bis 13.30 Uhr

13.30 bis 14.30 Uhr

14.30 bis 15.30 Uhr

15.30 bis 16.30 Uhr

Pimp your Endo – Gimmicks
Dr. Christoph Sandweg

Grundlagen der adhäsiven Befestigung –  
Wissen 2.0
PD Dr. Anja Liebermann

Infektionsprävention und Mundspülungen
Prof. Dr. Nicole Arweiler

Mittagspause

Gingivahyperplasie:  
Was tun, wenn es des Guten zu viel ist?
Prof. Dr. Dr. Thomas Beikler

Kompetent vor der Kamera –  
Ihr Onlineauftritt
Nicola Schmidt

Medizin trifft Zahnmedizin!  
Auf den (Zeit-) Punkt gebracht –  
Terminierungsbesonderheiten bei Risikopatienten
Dr. Catherine Kempf

ANMELDUNG

Samstag, 19. Juni 2021  |  10 bis 16.30 Uhr

Online-Veranstaltung

Kurs-Nr.: 21032
Teilnehmergebühr: 59 Euro

https://www.khi-direkt.de/#/kurs/21032

Weitere Informationen zum Programm und zu den Referenten finden Sie unter 

www.khi-zfa-kongress.de 
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Der fortgebildete Generalist –  
Chance für Praxis und Patient
Karl-Häupl-Kongress 2021 als eintägige Online-Veranstaltung

Der traditionelle Karl-Häupl-Kongress war zwar erneut als 
Präsenzveranstaltung im Kölner Gürzenich geplant, doch der 
Kammervorstand hatte aufgrund der absehbaren Pandemie-
lage schon frühzeitig entschieden, den Kongress in diesem 
Jahr als eintägige Online-Veranstaltung durchzuführen. Mit 
614 Teilnehmern war der Kongress ein unerwartet großer Er-
folg, sodass die Zahnärztekammer Nordrhein auch in Zu-
kunft die digitale Fortbildung neben den unerlässlichen Prä-
senzveranstaltungen als eine zusätzliche Option wählen 
wird.

Das diesjährige Kongressthema wurde bewusst gewählt, um 
dem in den letzten Jahren erheblich gestiegenen Anforderungs-

profil, dem wir uns als Zahnärztinnen und Zahnärzte gegenüber-
sehen, gerecht zu werden. Der Generalist soll darin unterstützt 
werden, die selektiven Bereiche der Zahnmedizin in seinen Pra-
xisalltag zu integrieren – ein Spannungsfeld zwischen dem Ge-
neralisten und dem Spezialisten sollte nicht entstehen. Insbe-
sondere die Belange des Praxisalltags dürfen im Hinblick auf ei-
ne umfassende Versorgung unserer Patienten nicht aus dem Fo-
kus geraten. 

Der Präsident der Zahnärztekammer (ZÄK) Nordrhein, Dr. Ralf 
Hausweiler, hob in seiner Begrüßungsrede hervor, dass die 
zahnärztliche Behandlung häufig einen präventiven Ansatz ge-
genüber systemischen Erkrankungen darstellt, so beispiels-
weise bei der Parodontitistherapie, da parodontale Erkrankun-
gen die Symptome bei an COVID-19 Erkrankten negativ beein-
flussen können. Der Zahnarzt, der sich als Generalist versteht, 
hat stets die Interdisziplinarität verschiedener Teilbereiche der 
Medizin im Blick. Daher ist auch vor diesem Hintergrund die jet-
zige thematische Ausrichtung des Kongresses umso bedeu-
tender. 

Der Bürgermeister der Stadt Köln, Andreas Wolter, bekundete 
sein Bedauern über die pandemiebedingten Umstände, die 
auch die zahnärztliche Fortbildung betreffen. Er bedankte sich 
bei der Zahnärzteschaft dafür, dass ihre Praxen in der schweren 
Zeit des Lockdowns für die Patienten offen bleiben, und äußerte 
zugleich die Hoffnung, dass der nächste Kongress nach über-
standener Pandemie wieder die seit Langem vermissten per-
sönlichen Begegnungen ermöglichen wird. 

Dr. Dr. habil. Georg Arentowicz, Fortbildungsreferent der ZÄK 
Nordrhein, wies auf die Komplexität des zahnärztlichen Be-
handlungsspektrums hin, die sich durch den technologischen 
Fortschritt und die Digitalisierung in den letzten Jahren erheb-
lich vergrößert hat, und unterstrich die sich daraus ergebende 

Dr. med. habil. Dr. Georg Arentowicz, Fortbildungs-
referent der ZÄK Nordrhein, wies in seinen Begrü-
ßungsworten auf die durch technologischen Fort-
schritt und Digitalisierung erheblich vergrößerte 
Komplexität des Behandlungsspektrums hin und un-
terstrich die sich daraus ergebende Verantwortung 
eines zahnärztlichen Fortbildungsinstituts.

©
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Verantwortung eines zahnärztlichen Fortbildungsinstituts. Es 
ist die primäre Aufgabe des kammerseitigen Fortbildungsinsti-
tuts, allen Zahnärztinnen und Zahnärzten in ihren Praxen eine 
effiziente und wissenschaftlich abgesicherte Behandlung ihrer 
Patienten zu ermöglichen. 

Der Fortbildungsreferent bedankte sich ausdrücklich beim 
Präsidenten Dr. Hausweiler, dem Vizepräsidenten Dr. Thomas 
Heil sowie dem Vorsitzenden der KZV Nordrhein ZA Ralf Wag-
ner für ihre intensiven und erfolgreichen Bemühungen, den 
Kolleginnen und Kollegen und ihren Teams eine zügige Impf-
option zu ermöglichen.

Update Okklusion
Der erste Kongressreferent war Prof. Dr. Ralf Bürgers, Klinik- 
direktor an der Universität Göttingen, der ein aktuelles praxisbe-
zogenes Update der Okklusion vorstellte. Er relativierte die im-
mer noch stark verbreitete Meinung, wonach viele Patienten eine 
Front-Eckzahn-Führung aufweisen. Diese ist mit einem Anteil 
von lediglich 10 % in der Bevölkerung am geringsten vertreten. 
Eine evidenzbasierte Festlegung eines optimalen Okklusions-
prinzips im Bereich der Implantatprothetik gibt es entsprechend 
der vorliegenden Literatur nicht. Die gängigen Empfehlungen 
beruhen immer noch auf theoretischen Überlegungen und per-
sönlichen Erfahrungen der Behandler.

Der Anteil an Komplikationen im Bereich der implantatgestütz-
ten festsitzenden Prothetik ist circa dreieinhalbmal so hoch wie 
beim zahngestützten Zahnersatz. Um mechanische Komplika-
tionen zu vermeiden ist es sinnvoll, bei implantatgestützten Kro-
nen eine möglichst axiale Belastung der Suprakonstruktion zu 
erzielen. Bedingt durch die ankylotische Verankerung des Im-
plantats ist dessen laterale Auslenkung mit 10–50 µm deutlich 

geringer als beim natürlichen Zahn. Auch deshalb ist eine axial 
ausgerichtete Belastung sinnvoll. Bei der dynamischen Okklusi-
on sollte die initiale Belastung auf natürlichen Nachbarzähnen 
liegen, wenn dies topografisch möglich ist. Ansonsten sind Ar-
beits- und Balancekontakte möglichst zu vermeiden. Die Kauflä-
chenmorphologie bei implantatgestützten Restaurationen sollte 
nach Ansicht des Referenten gemäß dem Prinzip Freedom in 
Centric durch ein flaches Kaurelief und reduzierte anatomische 
Höcker geprägt sein.

Alterszahnheilkunde aus Sicht der Zahnerhaltung
Prof. Dr. Cornelia Frese aus Heidelberg rückte die Bedeutung 
der Zahnheilkunde angesichts des stattfindenden demografi-
schen Wandels in den Mittelpunkt ihres Vortrags. Die weltweite 
Zahl der über 100-Jährigen hat sich seit der Jahrtausendwende 
fast vervierfacht. Die deutliche Mehrheit dieser alten Menschen 
(72 %) lebt zu Hause, was die Zahnärzteschaft vor besondere 
Aufgaben stellt, zumal nur knapp 13 % die notwendige Unter-
stützung bei der Zahnpflege erhalten. 

Als eine weit verbreitete orale Auswirkung der bei alten Men-
schen häufig vorhandenen Polypharmazie ist der reduzierte 
Speichelfluss zu nennen, der unabhängig von der häufig vor-
kommenden reduzierten Flüssigkeitszufuhr medikamentenindu-
ziert ist. Gingivitis und die Entstehung kariöser Läsionen, insbe-
sondere im Wurzelbereich, sind häufig die Folge. Deshalb benö-
tigen ältere Menschen eine spezifische präventiv-restaurative 
Betreuung, die nicht wie früher überwiegend prothetisch-chirur-
gisch, sondern vor allem konservierend ausgerichtet sein sollte.

Endodontie in der allgemeinzahnärztlichen Praxis
Prof. Dr. Christian Gernhardt, Hochschullehrer aus Halle und 
Fortbildungsreferent der ZÄK Sachsen-Anhalt, zeigte in seinem 

Prof. Dr. Cornelia Frese aus Heidelberg rückte die 
Bedeutung der Zahnheilkunde angesichts des statt-
findenden demografischen Wandels in den Mittel-
punkt ihres Vortrags. Die weltweite Zahl der über 
100-Jährigen hat sich seit der Jahrtausendwende 
fast vervierfacht.

Da der Generalist stets die Interdisziplinarität ver-
schiedener Teilbereiche der Medizin im Blick hat, ist 
für Kammerpräsident Dr. Ralf Hausweiler die thema-
tische Ausrichtung des Kongresses von großer Be-
deutung.

Prof. Dr. Ralf Bürgers, Klinikdirektor an der Universi-
tät Göttingen, relativierte die immer noch stark ver-
breitete Meinung, wonach viele Patienten eine Front-
Eckzahnführung aufweisen, die aber mit einem An-
teil von lediglich 10 % in der Bevölkerung am ge-
ringsten vertreten ist.
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Vortrag, wie die Endodontologie in der allgemeinzahnärztlichen 
Praxis auf einem hohen und effizienten Niveau verankert wer-
den kann. Eine Möglichkeit dazu bietet das Single File System, 
das dank der bei seiner Anwendung erzielten Zeitersparnis 
deutlich mehr Zeit für die Desinfektion des Kanalsystems ge-
stattet. Die Spülung der Wurzelkanäle, die zur Effizienzsteige-
rung gegebenenfalls mit Laser oder Ultraschall aktiviert werden 
kann, sollte vor allem mit Natriumhypochlorit erfolgen. Die Be-
deutung von Chlorhexidindigluconat ist dabei entsprechend 
den vorliegenden Untersuchungen deutlich in den Hintergrund 
getreten, EDTA sowie Zitronensäure hingegen sind für das Ma-
nagement der Schmierschicht nach wie vor unerlässlich. Das 
Single Cone Verfahren mit Verwendung passkongruenter Gut-
taperchastifte ermöglicht ähnlich gute Ergebnisse wie die late-
rale Kompaktion. 

Einheilung von Knochenersatzmaterialien
Prof. Dr. Werner Götz, Leiter des Labors für Oralbiologische 
Grundlagenforschung an der Universität Bonn, stellte hochinte-
ressante Ergebnisse eines Projekts zur histologischen Untersu-
chung von Knochenersatzmaterialien vor, die sein Team in Ko-
operation mit zahnärztlichen Praxen durchführt, um wesentliche 
Erkenntnisse für eine sichere Therapiekontrolle und Qualitätssi-
cherung zu gewinnen. Seine Grundlagenforschung betrifft auch 
so spannende Verfahren wie den Einsatz von aus dem Fettge-
webe gewonnenen Stammzellen in Verbindung mit allogenen 
Spänen beim externen Sinuslift oder die Verwendung partikulier-
ten Dentins als Augmentat. 

Deckung von Rezessionen am Zahn und Implantat
Prof. Dr. Anton Sculean von der Universität Bern befasste sich in 
seinem Vortrag mit unterschiedlichen Techniken zur Rezessi-
onsdeckung, von denen er einige selbst entwickelt oder modifi-
ziert hat. Die biologische Integrität des Zahns oder Implantats 

wird durch Rezessionen ebenso wie das aus Sicht der Patienten 
wahrgenommene ästhetische Erscheinungsbild negativ beein-
flusst. Die Ursachen für Rezessionen können vielfältig sein. Da-
zu gehören mechanische Traumata (Zahnputztechnik), Paro-
dontitiden, kieferorthopädische Therapie, hoher Muskelansatz 
im Vestibulum oder Piercing. 

Als eine sehr bewährte Technik bei der Rezessionsdeckung 
gelten die Tunneltechnik, die nach Möglichkeit ohne vertikale 
Entlastungsinzisionen vorgenommen werden soll, und die si-
multane Verwendung eines Bindegewebstransplantats. Das 
Transplantat sollte bei ausgeprägten Weichgewebsdefekten 
möglichst voluminös (overdimensioned) sein, um ein langfris-
tig konsolidiertes Behandlungsergebnis sicherzustellen. Bei 
der Transplantatentnahme ist zu beachten, dass die gefährde-
te Arteria palatina bei einem flach ausgebildeten Gaumen sich 
deutlich näher an der Schmelz-Zement-Grenze der benach-
barten Zähne befindet, als dies bei einem steilen gotischen 
Gaumen der Fall ist. Nach circa sechs Monaten regeneriert 
sich das Bindegewebe im Donorbereich bereits so gut, dass 
es bei Bedarf aus demselben Gebiet wieder entnommen wer-
den kann. 

Prothetisch orientierte Implantatplanung
Prof. Dr. Reiner Mengel aus Marburg stellte eine sehr praxisrele-
vante Checkliste sowohl für die implantatchirurgische als auch 
für die implantatprothetische Rehabilitation vor. In der Vergan-
genheit wurden zur Verbesserung der Primärstabilität der Im-
plantate eine bikortikale Abstützung sowie ein möglichst großer 
Implantatdurchmesser angestrebt. Angesichts der deutlich ver-
besserten Texturierung der Implantatoberfläche und des Gewin-
dedesigns bei selbstschneidenden Implantatsystemen ist diese 
in anatomisch-topografischer Hinsicht häufig limitierte Vorge-
hensweise nicht mehr angebracht, sodass Implantate mit 15 

Prof. Dr. Anton Sculean von der Universität Bern be-
fasste sich in seinem Vortrag mit unterschiedlichen 
Techniken zur Rezessionsdeckung, von denen er ei-
nige selbst entwickelt oder modifiziert hat.

Prof. Dr. Christian Gernhardt, Hochschullehrer aus 
Halle und Fortbildungsreferent der ZÄK Sachsen-
Anhalt, zeigte auf, wie die Endodontologie in der all-
gemeinzahnärztlichen Praxis auf einem hohen und 
effizienten Niveau verankert werden kann.

Prof. Dr. Werner Götz, Leiter des Labors für Oralbio-
logische Grundlagenforschung an der Universität 
Bonn, stellte hochinteressante Ergebnisse eines 
Projekts zur histologischen Untersuchung von Kno-
chenersatzmaterialien vor.
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mm Länge und über 5 mm Durchmesser so gut wie keine Ver-
wendung mehr finden. 

Funktionsstörungen: Bruxismus und CMD
Prof. Dr. Jens Türp vom Universitären Zentrum für Zahnmedizin 
in Basel ist für seine zahlreichen Publikationen zum Thema Bru-
xismus und CMD bekannt. Nach seiner Auffassung bedarf die 
Bewertung typischer Befunde in der Panoramaschichtaufnah-
me im Hinblick auf die Interpretation der Condylenform eines 
Sichtwechsels. Die Abflachung der Condylen stellt einen Hin-
weis auf deren knöcherne Anpassung an eine verstärkte Belas-
tung dar. Sie wird jedoch oft fälschlicherweise als Arthrose diag-
nostiziert. Plane Flächen resultieren aus einer physiologischen 
Reaktion des Körpers auf eine verstärkte Belastung und ent-
sprechen damit einer Normvariante. 

Als ein durchaus praxistauglicher Tipp an bruxierende Patienten 
erweist sich das Kaugummikauen. Während der Patient mit dem 
Kaugummi „spielt“ und seine Zunge dabei Platz beansprucht, 
kommt es durch die dabei entstehende Disokklusion zur Aufhe-
bung der parafunktionellen Kontakte. Entgegen der früheren 
Auffassung gelten aus heutiger Sicht ein maximaler Schneide-
kantenabstand von unter 30 mm und ein maximaler Seit- und 
Vorschub von unter 5 mm als Hinweise auf eine mögliche Dys-
funktion. 

Befestigung zahnfarbener Restaurationen
Die letzte Referentin des Kongresses, Priv.-Doz. Dr. Anja Lieber-
mann, gab einen aktuellen Überblick über die Befestigung 
zahnfarbener Restaurationen. Während Restaurationen aus Zir-
konoxidkeramiken bei ausreichender Stumpfhöhe von mindes-

tens 4 mm und einem Konvergenzwinkel von 6–12° konventio-
nell zementiert werden können, bedürfen unverstärkte Glaske-
ramiken zwingend einer adhäsiven Befestigung. Trotz sorgfälti-
ger Vorgehensweise kann es langfristig zu Misserfolgen kom-
men, die sich bei der adhäsiven Verbindung als Debonding und 
bei einer gelösten Zementfuge als Dezementierung darstellen. 
Auch gilt die Dentinhaftung als weniger stabil im Vergleich zur 
Schmelzhaftung. Durch Wasseraufnahme aus den Dentinkanäl-
chen kommt es zu einer Alterung der Hybridschicht; ebenso ent-
steht eine Degradation der Kollagenmatrix. Die Referentin riet 
dringend dazu, die bei dem Befestigungsprozess aufgetragene 
Phosphorsäure äußerst sorgfältig abzusprühen, um die uner-
wünschte Hypersensibilität möglichst zu reduzieren.

Obwohl der pandemiebedingte Lockdown unsere Gesellschaft 
in vielen Bereichen nachhaltig getroffen hat – auch der Fortbil-
dungsbetrieb an unserem Institut musste über viele Monate ru-
hen –, konnten sich aus diesem Erstarrungszustand durch die 
notwendig gewordene Improvisation und Umorientierung auch 
positive Impulse entwickeln. Der digitale Kommunikationsweg 
im Bereich der Fortbildung wird auch zukünftig ein integraler Be-
standteil des Fortbildungskonzepts des Karl-Häupl-Instituts 
sein. Die Abteilung Fortbildung und der Vorstand der ZÄK Nord-
rhein sind seit geraumer Zeit intensiv damit beschäftigt, neue, 
effektive und erfrischende Formen der Fortbildung zu erarbei-
ten. Gerne laden wir Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch 
zu dieser spannenden digitalen Reise ein und würden uns sehr 
freuen, wenn Sie dabei wären. �

Dr. med. habil. Dr. Georg Arentowicz,  
Fortbildungsreferent/ZÄK Nordrhein

Priv.-Doz. Dr. Anja Liebermann aus München gab 
 einen aktuellen Überblick über die Befestigung 
zahnfarbener Restaurationen, begleitet von vielen 
hilfreichen Tipps für den Generalisten.

Prof. Dr. Reiner Mengel aus Marburg stellte eine 
sehr praxisrelevante Checkliste sowohl für die im-
plantatchirurgische als auch die implantatprotheti-
sche Rehabilitation vor.

Prof. Dr. Jens C. Türp vom Universitären Zentrum für 
Zahnmedizin in Basel, erläuterte, dass Kaugummi-
kauen ein durchaus praxistauglicher Tipp an bruxie-
rende Patienten ist, da es durch die dabei entste-
hende Disokklusion zur Aufhebung der parafunktio-
nellen Kontakte kommt.
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KH   Karl-Häupl-Institut

ZAHNÄRZTLICHE
FORTBILDUNG

14.05.2021 | 21061 | 15 Fp.
Curriculum Ästhetische  
Zahnmedizin – Baustein II:  
Minimalinvasive  Maßnahmen –  
die direkte ästhetische 
Versorgung mit Komposit
Prof. Dr. Bernhard Klaiber
Fr, 14.05.2021, 14 bis 19 Uhr
Sa, 15.05.2021, 9 bis 16 Uhr
Teilnehmergebühr: 770 €

29.05.2021 | 21038 | 8 Fp.
KHI Thementag  
Keramik oder Metall –  
was, wann, wie?
Präsenz- und Onlineveranstaltung
Dr. Michael Hohaus
ZA Ulf Krueger-Janson
Prof. Dr. Dr. h. c. Georg Meyer
Prof. Dr. Peter Pospich
Dr. med. habil. Dr. Georg Arentowicz
(weitere Informationen s. S. 46)
Sa, 29.05.2021, 9 bis 16 Uhr
Teilnehmergebühr: 195 €/175 €

11.06.2021 | 21034 | 10 Fp.
Masterkurs Weichgewebegestaltung 
an Zahn und Implantat
Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden
Fr, 11.06.2021, 15 bis 19 Uhr
Sa, 12.06.2021, 9 bis 13 Uhr
Teilnehmergebühr: 480 €

11.06.2021 | 21009 | 7 Fp.
Prophylaxe – Kurs 2 – 
Praktische Umsetzung
Annette Schmidt
Fr, 11.06.2021, 14 bis 20 Uhr
Teilnehmergebühr: 310 €
Praxismitarbeiter/-innen (ZFA): 180 €

12.06.2021 | 21010 | 7 Fp.
BEMA-konforme Vor- (Initialphase) 
und Nachbehandlung (UPT) sichern 
den Erfolg der PARO-Therapie
Annette Schmidt
Sa, 12.06.2021, 9 bis 15 Uhr
Teilnehmergebühr: 310 €
Praxismitarbeiter/-innen (ZFA): 180 €

12.06.2021 | 21029 | 6 Fp.
Medizin trifft Zahnmedizin! „Der richtige 
Zeitpunkt“ – Terminierungsbesonder-
heiten bei Risikopatienten
Dr. med. Catherine Kempf
Sa, 12.06.2021, 14 bis 19 Uhr
Teilnehmergebühr: 230 €
Praxismitarbeiter/-innen (ZFA): 190 €

18.06.2021 | 20153 | 15 Fp.
Curriculum Kinderzahnheilkunde –  
Modul 4: Chirurgie, Notfall und Erste 
Hilfe – Beim Milchzahn ist alles anders
Prof. Dr. Andreas Filippi
Fr, 18.06.2021, 13 bis 18 Uhr
Sa, 19.06.2021, 9 bis 17 Uhr
Teilnehmergebühr: 770 €

18.06.2021 | 21064 | 15 Fp.
Curriculum Ästhetische Zahnmedizin – 
Baustein V: Funktionelle und 
ästhetische Veneerversorgungen
Prof. Dr. Jürgen Manhart
Fr, 18.06.2021, 14 bis 19 Uhr
Sa, 19.06.2021, 9 bis 17 Uhr
Teilnehmergebühr: 770 €

18.06.2021 | 21044 | 6 Fp.
Social Media – Neue Wege Patienten 
und Mitarbeiter zu gewinnen
Sabine Nemec
Fr, 18.06.2021, 14 bis 19 Uhr
Teilnehmergebühr: 230 €
Praxismitarbeiter/-innen (ZFA): 230 €

19.06.2021 | 21035 | 8 Fp.
Fit für den Zahnärztlichen Notfalldienst: 
aktuell – effektiv – praxisbezogen
Prof. Dr. Andreas Filippi
Sa, 19.06.2021, 8.30 bis 16 Uhr
Teilnehmergebühr: 300 €

19.06.2021 | 21045 | 8 Fp.
Refresh Your Dental English
Sabine Nemec
Sa, 19.06.2021, 9 bis 16 Uhr
Teilnehmergebühr: 260 €

NEUER TERMIN
23.06.2021 | 21021 | 6 Fp.
Pimp your Endo – Practical
Dr. Christoph Sandweg
Mi, 23.06.2021, 14 bis 18 Uhr
Teilnehmergebühr: 350 €

HINWEIS ZU DEN VERANSTALTUNGEN

Aufgrund der aktuellen Pandemielage ist in der Stadt Düsseldorf am 19. April 2021 die „Notbremse“ der Coronaschutzverord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Nach deren Vorgaben sind zurzeit nur Präsenzveranstaltungen mit  
maximal 15 Teilnehmern erlaubt. Dennoch haben wir alle Kurse aufgeführt, die im Karl-Häupl-Institut für Mai und Juni geplant 
sind, da sich an den Vorgaben der Coronaschutzverordnung wöchentlich Änderungen ergeben können.

Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf den tagesaktuellen Webseiten der Zahnärztekammer Nordrhein www.zaek-nr.de 
und des Karl-Häupl-Instituts www.khi-direkt.de sowie über den Facebook-Aufritt der Zahnärztekammer Nordrhein  
www.facebook.com/zaeknr, ob die Kurse wie geplant stattfinden können. Im Falle einer Absage werden Teilnehmer/-innen 
anschließend noch einmal separat über eine mögliche Verlegung der von ihnen gebuchten Veranstaltung informiert.
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23.06.2021 | 21028 | 6 Fp.
Medizin trifft Zahnmedizin!  
„Flach gelegt?“ Wenn schon, dann 
aber richtig! – Lagerungsbesonder- 
heiten bei Risikopatienten
Dr. med. Catherine Kempf
Mi, 23.06.2021, 14 bis 19 Uhr
Teilnehmergebühr: 230 €
Praxismitarbeiter/-innen (ZFA): 190 €

26.06.2021 | 21006 | 6 Fp.
Neue Methoden des  
Lückenschlusses im Front-  
und Seitenzahnbereich
Prof. Dr. Dr. Hans Jörg Staehle
Sa, 26.06.2021, 10 bis 16 Uhr
Teilnehmergebühr: 320 €

26.06.2021 | 21037 | 7 Fp.
Arzt-Patienten-Kommunikation
Priv.-Doz. Dr. Michael Wicht
Sa, 26.06.2021, 9 bis 16 Uhr
Teilnehmergebühr: 320 €

26.06.2021 | 21036 | 8 Fp.
Knochenregenerative  
Techniken & Innovative  
Therapiekonzepte in der  
Implantologie
Dr. Frederic Hermann
Sa, 26.06.2021, 9 bis 16 Uhr
Teilnehmergebühr: 420 €

ZAHNÄRZTLICHE
FORTBILDUNG ONLINE
19.05.2021 | 21054 | 2 Fp.
Medizin trifft Zahnmedizin! (Teil 3)
Alles AUßER – GEWÖHNLICH – Risiko-
patienten in der Zahnarzt-Praxis!
Dr. med. Catherine Kempf
Mi, 19.05.2021, 16.30 bis 18 Uhr
Teilnehmergebühr: 45 €
Praxismitarbeiter/-innen (ZFA): 45 €

28.05.2021 | 21056 | 2 Fp.
Kompetent vor der Kamera – 
Ihr Onlineauftritt
Nicola Schmidt
Fr, 28.05.2021, 16.30 bis 18 Uhr
Teilnehmergebühr: 45 €
Praxismitarbeiter/-innen (ZFA): 45 €

09.06.2021 | 21055 | 2 Fp.
Medizin trifft Zahnmedizin!  
(Teil 4)
Alles AUßER – GEWÖHNLICH –  
Risikopatienten in der Zahnarzt-Praxis!
Dr. med. Catherine Kempf
Mi, 09.06.2021, 16.30 bis 18 Uhr
Teilnehmergebühr: 45 €
Praxismitarbeiter/-innen (ZFA): 45 €

VERTRAGSWESEN
19.05.2021 | 21318 | 4 Fp.
Abrechnung kieferorthopädischer 
Leistungen (Teil 2)
Dr. Karl Reck
Mi, 19.05.2021, 14 bis 18 Uhr
Teilnehmergebühr: 30 €

09.06.2021 | 21316 | 4 Fp.
Die Erstellung einer  
professionellen KZV-Abrechnung –  
Wir machen Sie fit!
ZA Andreas Kruschwitz
Mi, 09.06.2021, 14 bis 16 Uhr
Teilnehmergebühr: 30 €

16.06.2021 | 21312 | 4 Fp.
Die leistungsgerechte  
Abrechnung prophylaktischer  
Leistungen nach BEMA, GOZ  
und GOÄ
ZA Ralf Wagner
Mi, 16.06.2021, 14 bis 18 Uhr
Teilnehmergebühr: 30 €

23.06.2021 | 21041 | 4 Fp.
Abrechnung implantologischer 
Leistungen
Dr. med. habil. Dr. Georg Arentowicz
Mi, 23.06.2021, 14 bis 18 Uhr
Teilnehmergebühr: 130 €
Praxismitarbeiter/-innen (ZFA): 100 €

30.06.2021 | 21022 | 2 Fp.
Abrechnung endodontischer 
Leistungen nach BEMA  
und GOZ
Dr. Christoph Sandweg
Mi, 30.06.2021, 14 bis 16 Uhr
Teilnehmergebühr: 130 €
Praxismitarbeiter/-innen (ZFA): 100 €

FORTBILDUNG PRAXIS-
MITARBEITER/-INNEN (ZFA)

19.05.2021 | 21207
ABC der Prophylaxe der  
Implantate
Andrea Busch
Mi, 19.05.2021, 14 bis 18 Uhr
Teilnehmergebühr: 110 €

28.05.2021 | 21205
Praktischer Arbeitskurs zur 
Individualprophylaxe
Andrea Busch
Fr, 28.05.2021, 14 bis 18.00 Uhr
Sa, 29.05.2021, 9 bis 17 Uhr
Teilnehmergebühr: 280 €

29.05.2021 | 21211
Endlich raus aus dem  
Produkte-Labyrinth:  
von Zahnpasten,  
Mundspüllösungen und Co.
Sona Alkozei
Sa, 29.05.2021, 9 bis 15 Uhr
Teilnehmergebühr: 180 €

NEUER TERMIN
02.06.2021 | 21213
Herstellung von Behandlungs
restaurationen und Provisorien
Dr. Alfred Königs
Mi, 02.06.2021, 14 bis 19 Uhr
Teilnehmergebühr: 110 €

11.06.2021 | 21009
Prophylaxe – Kurs 2 – 
Praktische Umsetzung 
Annette Schmidt
Fr, 11.06.2021, 14 bis 20 Uhr
Teilnehmergebühr: 310 €
Praxismitarbeiter/-innen (ZFA): 180 €

12.06.2021 | 21010
BEMA-konforme Vor- (Initialphase) 
und Nachbehandlung (UPT) sichern 
den Erfolg der PARO-Therapie
Annette Schmidt
Sa, 12.06.2021, 9 bis 15 Uhr
Teilnehmergebühr: 310 €
Praxismitarbeiter/-innen (ZFA): 180 €
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Samstag, 19. Juni 2021  |  10 bis 15.15 Uhr

Veranstaltungsort: Zahnärztekammer Nordrhein 
Emanuel-Leutze-Str. 8  |  40547 Düsseldorf

Programm:
Seniorenzahnmedizin und Covid-19 – Ein Erfahrungsbericht
Dr. Dirk Bleiel

Expertenstandard ‚Förderung der Mundgesundheit in der Pflege‘ 
– was kommt da auf uns zu?
Dr. Elmar Ludwig

Bedarfs-orientierte Prävention bei Pflegebedarf
Priv.-Doz. Dr. Dr. Greta Barbe

Endodontie bei Senioren: Chancen und Herausforderungen des 
lebenslangen Zahnerhalts
Dr. Tomas Lang

Fp.: 5
Kurs-Nr.: 21805
Teilnehmergebühr: 230 Euro
Anmeldung: https://portal.zaek-nr.de/kursanmeldung/21805
  khi@zaek-nr.de
  Fax: 0211 44704-401

DRITTER TAG DER SENIORENZAHNMEDIZIN DER  
ZAHNÄRZTEKAMMER NORDRHEIN

KHI THEMENTAG
Keramik oder Metall – was, wann und wie
Präsenz- und Online-Veranstaltung

NEUER TERMIN
Samstag, 29. Mai 2021  |  9 bis 15.30 Uhr/14.30 Uhr

Veranstaltungsort: Karl-Häupl-Institut
 Emanuel-Leutze-Str. 8  |  40547 Düsseldorf
 UND
 Online Zoom Meeting
Fp.: 8

Präsenzveranstaltung:
Kurs-Nr.: 21038
Teilnehmergebühr: 195 €
Anmeldung: https://portal.zaek-nr.de/kursanmeldung/21038
 www.khi-direkt/#/Kurs/21038

Online-Veranstaltung (bis 14.30 Uhr):
Kurs-Nr.: 21038O
Teilnehmergebühr: 175 €
Anmeldung: https://portal.zaek-nr.de/kursanmeldung/21038O
 www.khi-direkt/#/Kurs/21038O

Programm
9 Uhr Begrüßung
 Dr. med. habil. Dr. Georg Arentowicz
9.15 Uhr  Goldrestaurationen –  

analoger und digitaler Workflow
 Dr. Michael Hohaus
10.15 Uhr Pause
10.30 Uhr Keramische Restaurationen
 ZA Ulf Krueger-Janson
11.30 Uhr Die Gold Restauration mittels Inlays  

oder Teilkronen?  
Biomechanische und biomedizinische  
Aspekte bei der Entscheidungsfindung

 Prof. Dr. Dr. h. c. Georg Meyer
12.30 Uhr Mittagspause
13.30 Uhr Think ceramics: Welche Keramik bei  

welcher Indikation?
 Prof. Dr. Peter Pospiech
14.30 Uhr Diskussionsrunde und Come together
  nach der Präsenzveranstaltung

12.06.2021 | 21029
Medizin trifft Zahnmedizin!
„Der richtige Zeitpunkt“ – Terminierungs-
besonderheiten bei Risikopatienten
Dr. med. Catherine Kempf
Sa, 12.06.2021, 14 bis 19 Uhr
Teilnehmergebühr: 230 €
Praxismitarbeiter/-innen (ZFA): 190 €

18.06.2021 | 21044
Social Media – Neue Wege  
Patienten und Mitarbeiter  
zu gewinnen
Sabine Nemec
Fr, 18.06.2021, 14 bis 19 Uhr
Teilnehmergebühr: 230 €
Praxismitarbeiter/-innen (ZFA): 230 €

23.06.2021 | 21028
Medizin trifft Zahnmedizin!  
„Flach gelegt?“ Wenn schon, dann 
aber richtig! – Lagerungsbesonder-
heiten bei Risikopatienten
Dr. med. Catherine Kempf
Mi, 23.06.2021, 14 bis 19 Uhr
Teilnehmergebühr: 230 €
Praxismitarbeiter/-innen (ZFA): 190 €
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PRAXISGRÜNDUNGSSEMINAR
Seminar für Assistenten/-innen in Düsseldorf

NEUER TERMIN • NEUER TERMIN

Freitag, 25. Juni 2021  |  9 bis 18 Uhr
Samstag, 26. Juni 2021  |  9 bis 17 Uhr

Veranstaltungsort: Karl-Häupl-Institut
 Emanuel-Leutze-Str. 8 | 40547 Düsseldorf

Programm am Freitag
• Perspektiven der Zahnheilkunde
• Rechtsfragen zur Praxisgründung
• Einführung in das Berufsrecht
• Arbeitsrechtliche Aspekte
• Praxismietvertrag
• Das Zulassungsverfahren bei der KZV
• Altersversorgung – Das VZN

Programm am Samstag
• Praxisgerechter Umgang mit gesetzlichen Vorschriften
• Wirtschaftliche Aspekte

• Steuerliche Aspekte
• Betriebswirtschaftliche Aspekte
• Unterstützung bei der Existenzgründung durch die ZÄK

Referenten
Dr. jur. Jürgen Axer, Dr. iur. Nadine Borucinski, RA’in Sylvia Harms, 
Dr. Ralf Hausweiler, Ass. jur. Monika Kustos, RA Joachim Mann, 
ZA Lothar Marquardt, ZA Lutz Neumann, MSc, Ass. jur. Carolin 
Schnitker, ZA Udo von den Hoff, Dr. rer. pol. Susanne Woitzik

Kurs-Nr.: 21391
Fp: 16
Teilnehmergebühr: 260 €

Anmeldung: https://portal.zaek-nr.de/kursanmeldung/21391
  khi@zaek-nr.de
  Fax: 0211 44704-401

Änderungen vorbehalten
Verantwortlich für Planung und Ablauf:
ZA Lutz Neumann, MSc, Referent für Niederlassungsfragen der ZÄK Nordrhein

Fortbildung

Heute wissen, was morgen wichtig wird
Das neue Informationsangebot der Zahnärztekammer Nordrhein

Bleiben Sie über Aktuelles aus der Zahnärztekammer und dem Karl-Häupl-Institut informiert, indem Sie unsere Newsletter 
Kammer kompakt und KHI direkt abonnieren.

KHI direkt
• Informationen zum aktuellen Fortbildungsangebot am 

KHI
• Hinweise zu besonderen Kursen und Thementagen
• kurzfristig Restplätze sichern

Kammer kompakt
• aktuelle Nachrichten rund um die Zahnmedizin
• wichtige praxisrelevante Informationen
• wissen, was morgen wichtig ist

Newsletter abonnieren und informiert bleiben unter www.zaek-nr.de.
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ZAHNÄRZTEKAMMER NORDRHEIN

Die 3. Sitzung der Kammerversammlung der Zahnärzte-
kammer Nordrhein −  17. Legislaturperiode 2020 bis 2024 −  
findet statt am

SAMSTAG, 12. JUNI 2021.

Aufgrund der derzeitigen Pandemie-Lage und den Vorgaben der 
gültigen Corona-Schutzverordnung NRW wird die 3. Sitzung der 
Kammerversammlung mit einem genehmigten Hygienekonzept 
für Großveranstaltungen in Essen stattfinden.

Tagungsort: RUHRTURM Business GmbH 
 Huttropstr. 60 
 45138 Essen 
 Tel.: 0201 17003–0

Beginn: 9.00 Uhr c. t.

Gemäß Paragraf 1 (1) der Geschäftsordnung werden die Mitglieder 
der Kammerversammlung über die Einberufung durch einfachen 
Brief verständigt. Die Sitzung der Kammerversammlung ist für 
Kammerangehörige öffentlich.

Dr. Ralf Hausweiler, Präsident

Bekanntgaben

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN  
DER ZAHNÄRZTEKAMMER NORDRHEIN 
AUF WWW.ZAEK-NR.DE

Alle amtlichen Bekanntmachungen der Zahnärztekammer  
Nordrhein – Körperschaft des öffentlichen Rechts – finden 
Sie seit dem 1. Januar 2021 gemäß § 26 der Hauptsatzung 
der Zahnärztekammer Nordrhein im Internet unter  
www.zaek-nr.de 
in der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“.

Direktlink: 
www.zaek-nr.de/amtliche-bekanntmachungen

Diese treten, soweit kein anderer Zeitpunkt festgesetzt ist,  
am Tag nach der Veröffentlichung im Internet in Kraft.

Soweit für Satzungen eine Bekanntgabeverpflichtung im  
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen besteht,  
bestimmt sich deren Inkrafttreten nach dieser Bekanntgabe.

VZN VOR ORT

Das VZN führt in regelmäßigen Abständen Einzelberatungen sei-
ner Mitglieder zu Mitgliedschaft und Anwartschaften im VZN in 
den Räumen der Bezirksstellen der Zahnärztekammer Nordrhein 
durch.
Im Jahr 2021 werden folgende Beratungstage angeboten:

21. April 2021 Bezirks- und Verwaltungsstelle Köln
26. Mai 2021 Bezirks- und Verwaltungsstelle Essen
23. Juni 2021 Bezirks- und Verwaltungsstelle Aachen

20. Oktober 2021 Bezirks- und Verwaltungsstelle Wuppertal
27. Oktober 2021 Bezirks- und Verwaltungsstelle Köln
27. November 2021 Bezirks- und Verwaltungsstelle Duisburg

Terminvereinbarungen sind zwingend erforderlich und können ab 
sofort (nur) mit dem VZN, Mark Schmitz,  
unter Tel. 0211 59617-42 getroffen werden.

Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein 
Der Verwaltungsausschuss

KASSENZAHNÄRZTLICHE  
VEREINIGUNG NORDRHEIN

Die 10. Vertreterversammlung,
Amtsperiode 2017 – 2022, findet statt am

SAMSTAG, 29. MAI 2021.

Tagungsstätte:  voraussichtlich 
Van der Valk Airporthotel Düsseldorf 
Am Hülserhof 57 
40472 Düsseldorf 
Tel. 0211/200 63 0 
Fax 0211/200 63 200

Beginn:  9.00 Uhr c. t.

Anträge zur Vertreterversammlung sind gemäß § 4 der Geschäfts-
ordnung spätestens vier Wochen vor dem Sitzungstermin beim Vor-
sitzenden der Vertreterversammlung der KZV Nordrhein in 40181 
Düsseldorf, einzureichen. Antragsberechtigt sind die Mitglieder der 
Vertreterversammlung und der Vorstand der Vereinigung.
Fragen zur Fragestunde sind ebenfalls spätestens vier Wochen vor 
dem Sitzungstermin beim Vorsitzenden der Vertreterversammlung 
einzureichen.

Dr. Ludwig Schorr 
Vorsitzender der Vertreterversammlung
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Sitzungstermine 2021
Zulassungsausschuss Zahnärzte für den Bezirk Nordrhein 

Anträge auf Zulassung zur vertragszahnärztlichen Tätigkeit 
müssen vollständig – mit allen erforderlichen Unterlagen – 
 spätestens einen Monat vor der entsprechenden Sitzung des 
Zulassungsausschusses bei der Geschäftsstelle des Zulas-

sungsausschusses, Kassenzahnärztliche Vereinigung Nord-
rhein, Geschäftsstelle des Zulassungsausschusses, 40181 
 Düsseldorf, vorliegen.

Sofern die Verhandlungskapazität für einen Sitzungstermin 
durch die Zahl bereits vollständig vorliegender Anträge über-
schritten wird, ist für die Berücksichtigung das Datum der Voll-
ständigkeit Ihres Antrags maßgebend. Es wird deshalb 

 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine rein fristgerechte 

Antragsabgabe keine Garantie für eine wunschgemäße Termi-

nierung darstellen kann. 

Anträge, die verspätet eingehen oder zum Abgabetermin un-
vollständig vorliegen, müssen bis zu einer der nächsten Sitzun-
gen zurückgestellt werden.

Angestellte Zahnärzte
Die vorstehenden Fristen und Vorgaben gelten auch für Anträge 
auf Genehmigung zur Beschäftigung von angestellten Zahnärzten.

Berufsausübungsgemeinschaften
Wir bitten um Beachtung, dass Anträge auf Führen einer  
Berufsausübungsgemeinschaft und damit verbundene Zu -
lassungen nur zu Beginn eines Quartals genehmigt bzw.  
ausgesprochen werden. Auch die Beendigung einer Be -
rufsausübungsge meinschaft kann nur am Ende eines Quartals 
vor genommen werden.

Medizinische Versorgungszentren (MVZ)
Anträge zur Gründung eines Medizinischen Versorgungszen-
trums (MVZ) müssen vollständig spätestens zwei Monate vor 
der entsprechenden Sitzung des Zulassungsausschusses bei 
der Geschäftsstelle des Zulassungsausschusses vorliegen.

Auch in diesem Fall bitten wir um Beachtung, dass Anträge auf 
Führen eines MVZ und damit verbundene Zulassungen nur zu 

Beginn eines Quartals genehmigt bzw. ausgesprochen werden. 
Auch die Beendigung eines MVZ kann nur am Ende eines Quar-

tals vorgenommen werden.

SITZUNGSTERMIN
19. Mai 2021
16. Juni 2021
25. August 2021

ABGABETERMIN
19. April 2021
17. Mai 2021
26. Juli 2021

SITZUNGSTERMIN 
22. September 2021
27. Oktober 2021
17. November 2021
15. Dezember 2021

ABGABETERMIN
23. August 2021
27. September 2021
18. Oktober 2021
15. November 2021

DESHALB UNSERE BITTE AN SIE: REICHEN SIE MÖGLICHST 
FRÜHZEITIG IHREN KOMPLETTEN ZULASSUNGSANTRAG EIN!
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Wir gratulieren
 
Allen Zahnärztinnen und Zahnärzten, die zwischen dem 16. Mai und dem 15. Juni ein Lebensjahr 
vollenden, wünschen wir einen besonderen Ehrentag im Kreise ihrer Familien und Freunde und 
für die Zukunft vor allem Gesundheit, Wohlergehen und Lebensfreude.

Mai

97 Jahre

Dr. Inge Borkenhagen  |  Köln (25.05.)

93 Jahre

ZA Jorge Gutmann  |  Pulheim (31.05.)

92 Jahre

ZÄ Sieglinde Schmitz  |  Solingen (22.05.)

85 Jahre

Dr. Christa Miebach-Rausche  |  Düsseldorf (17.05.)
Dr. Maria Kucera  |  Duisburg (18.05.)

84 Jahre

Prof. Dr. Jürgen Engelhardt  |  Meerbusch (16.05.)

83 Jahre

Dr. Klaus Metzelder  |  Essen (19.05.)
ZA Sigmund Alte  |  Köln (20.05.)
Dr. Alfred Krappen sen.  |  Geldern (25.05.)
Dr. René Meyer  |  Bad Honnef (30.05.)

82 Jahre

Dr. Annette Busse  |  Solingen (17.05.)
Dr. Hans-Dieter Dahm  |  Duisburg (28.05.)

81 Jahre

Dr. Elke Wulfhekel  |  Bad Honnef (16.05.)
ZÄ Brigitte Kitzinger  |  Siegburg (23.05.)

80 Jahre

Dr.-medic stom. (RO) Lia-Smaranda Denes  |  Essen (19.05.)
ZA Wladimir Tschigir  |  Wuppertal (27.05.)

75 Jahre

Dr. Dan Bolky  |  Bergisch Gladbach (16.05.)
Dr. Peter Selhorst  |  Bergisch Gladbach (16.05.)
ZA Thomas Leinbrock  |  Köln (20.05.)
Dr. Hildegard Lanckohr  |  Aachen (31.05.)
Dr. Dr. Karlheinz Pelzer  |  Köln (31.05.)

70 Jahre

Dr. Michael Schaus  |  Leverkusen (16.05.)

ZA Rolf Stickelbruck  |  Neukirchen-Vluyn (17.05.)
Dr. Udo Hausmanns  |  Wachtberg (21.05.)

65 Jahre

Dr. Christian Jansen  |  Viersen (16.05.)
Dr. Marion Lücke  |  Bergisch Gladbach (19.05.)
Dr. Uwe Raben  |  Düsseldorf (20.05.)
ZÄ Lieselotte Lindenblatt  |  Essen (22.05.)
Dr. Wolfgang Paulssen  |  Eschweiler (22.05.)
Dr. Thomas Kulhanek  |  Leverkusen (25.05.)
Dr. Jörg-Carsten Behrens  |  Mülheim (29.05.)

60 Jahre

Dr. Lumina Herdegen  |  Bornheim (17.05.)
Dr. Paolo Dallo, MSc  |  Buchholz (19.05.)
ZA Markus Stratesteffen  |  Bonn (19.05.)
ZA Johannes Cox  |  Aachen (21.05.)
Dr. Karen Kaspersen  |  Köln (23.05.)
Dr. Marcus Maaz  |  Köln (23.05.)
Dr. Roland Hille, M.Sc.  |  Viersen (24.05.)
Dr. Maria Theresia Peters  |  Rheinbach (24.05.)
Dr. Gerd Frahsek  |  Velbert (25.05.)
Dr. Karl Höpfner  |  Velbert (26.05.)
ZA Felix H. Smolders  |  Kranenburg (30.05.)

50 Jahre

Dr. Semira Assim  |  Lohmar (16.05.)
ZA Guido Ralf Kischkat  |  Nideggen (18.05.)
ZÄ Nicole Maschwitz-Sengpiehl  |  Wuppertal (18.05.)
ZA Hamid Anami  |  Aachen (20.05.)
Dr. Marc Wegener  |  Köln (31.05.)

Juni

95 Jahre

Dr. Ernst Nordmann  |  Köln (03.06.)

92 Jahre

Dr. Hans Behnke  |  Bonn (07.06.)
Dr. Heinz von den Hoff  |  Duisburg (07.06.)

91 Jahre

Dr. medic/ Med.-Pharm.Bukarest Licencie en sciense
  dentaire Univ. Brüssel Josef Tamler  |  Krefeld (13.06.)

Diese Inhalte sind online nicht verfügbar.

Die Redaktion



RZB 5 | 05.05.2021

51Personalien

88 Jahre

ZA Helmut Lipp  |  Mönchengladbach (13.06.)

87 Jahre

Dr. Paul Veress  |  Aachen (09.06.)

86 Jahre

Dr. Magdalena Schayani  |  Essen (02.06.)

85 Jahre

Dr. Karin Stoeckel  |  Bonn (03.06.)
Dr. Jürgen Hahn  |  Jüchen (08.06.)
ZÄ Ursula Doerr  |  Frechen (13.06.)

81 Jahre

ZA Eugen Slania  |  Essen (02.06.)
ZÄ Uta Hessel-Schlehahn  |  Bergisch Gladbach (12.06.)
Dr. Annerose Rink  |  Meckenheim (12.06.)

75 Jahre

Dr. Karl-Jürgen Schumacher  |  Köln (01.06.)
Dr. Ernstferdinand Vogeler  |  Düsseldorf (06.06.)
Dr. Georg Köhler  |  Aachen (07.06.)
Dr. Udo Kraft  |  Aachen (11.06.)
Dr. Univ.Belgrad Zlatan Bogic  |  Duisburg (12.06.)
Dr. Peter Hemmers  |  Duisburg (13.06.)
Dr. Axel Malchau  |  Bonn (13.06.)

70 Jahre

Dr. Hans Peter Houcken  |  Rheinberg (02.06.)
ZA Kurt Zeugner  |  Bonn (02.06.)
Dr. Gisela Kleine  |  Solingen (03.06.)

Dr. Karin Mück  |  Sankt Augustin (04.06.)
Dr. Klaus Bender  |  Düsseldorf (12.06.)
ZA Miles Henri McKelvie  |  Bonn (12.06.)

65 Jahre

Dr. Josef Hendriks  |  Hellenthal (13.06.)

60 Jahre

ZÄ Jolanta Rapior  |  Köln (01.06.)
Dr. Axel Scheffer  |  Meerbusch (01.06.)
Dr. Rüdiger Bamfaste  |  Düsseldorf (03.06.)
Dr. Ingo Bernauer  |  Neuss (05.06.)
Dr. Karl Schippel  |  Mülheim (07.06.)
ZA Isaak Gutermann  |  Köln (08.06.)
Dr. Klaus Hartmann  |  Bad Münstereifel (08.06.)
ZA Norbert Seifert  |  Baesweiler (08.06.)
ZA Ulrich Krebs, MSc  |  Solingen (09.06.)
ZA Stephan Herrmann  |  Krefeld (14.06.)
Dr. Peter Seuwen  |  Mönchengladbach (14.06.)

50 Jahre

ZA Ilker Sentürk  |  Oberhausen (01.06.)
Dr. Mustafa Ayna, MSc  |  Duisburg (07.06.)
Dr. Oliver Dissemond  |  Köln (07.06.)
ZÄ Patricia Fandreyer  |  Siegburg (09.06.)
Dr. Arzu Tuna  |  Köln (09.06.)
ZA Dirk Formes  |  Frechen (12.06.)
Dr. Andrea Küsters  |  Mönchengladbach (12.06.)
Dr. Dirk Polke  |  Düsseldorf (13.06.)
Dr. Gabriele Reiner  |  Nümbrecht (14.06.)
Dr. Stefanie Schiemann  |  Haan (14.06.)

ZA Vedat Hidayetoglu

Mönchengladbach  |  * 08.11.1942  |  † 13.01.2021

Dr. Jacek Nocon

Erkrath  |  * 26.08.1949  |  † 23.03.2021

Dr. (Iran) Dara Vadjihossadat

Aachen  |  * 11.01.1942  |  † 28.03.2021

Dr. Dirk Standke

Köln  |  * 27.12.1963  |  † 28.03.2021

ZÄ Annemarie Kacirek

Köln  |  * 07.04.1928  |  † 29.03.2021

Dr. Hans-Hugo Zemke

Wuppertal  |  * 16.12.1939  |  † 05.04.2021

Dr. Carlheinz Palm

Bornheim  |  * 04.07.1930  |  † 07.04.2021

ZA Wolfgang Kux

Wesel  |  * 07.04.1932  |  † 08.04.2021

Dr. Marlene Nagelschmidt

Hürth  |  * 06.07.1940  |  † 13.04.2021

Wir trauern

Diese Inhalte sind online nicht verfügbar.

Die Redaktion
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Das Historische Museum der Pfalz Speyer zeigt noch bis zum 
13. Juni 2021 „Medicus – die Macht des Wissens.“ Zeit genug 
wäre also für einen Besuch der einzigartigen kulturgeschicht-
lichen Ausstellung, die bei Redaktionsschluss allerdings we-
gen Corona geschlossen war. Der aufwendige Katalog und die 
Onlineführungen stellen mehr als nur einen Ersatz dar und bie-
ten einen anschaulichen Überblick über die Medizingeschich-
te von den frühen Großreichen bis in die frühe Neuzeit.

Wem fällt bei „Medicus“ nicht der Roman von Noah Gordon ein? 
Ein echter Hingucker in der Speyrer Ausstellung ist dann auch 
ein Nachbau des Baderwagens aus der Verfilmung des Bestsel-
lers. Den jungen Helden des Romans, Rob Cole, führen sein 
Wunsch, kranke Menschen zu heilen, und sein Verlangen nach 
Erkenntnis von Europa in den Orient, wo er bei den dortigen Ge-

lehrten auf das medizinische Wissen der Antike trifft. Davon an-
geregt, bieten Ausstellung und Katalog von „Medicus – die 
Macht des Wissens“ eine Tour d’horizon von den ersten Hoch-
kulturen im Zweistromland bis in die Renaissance. Der Blick 
reicht weiter über die Anfänge anatomischer Forschung in der 
frühen Neuzeit hinaus bis ins 20. Jahrhundert.

Einmalige Zusammenführung von Exponaten
Das Historische Museum der Pfalz hat dazu erstmals Exponate 
ganz unterschiedlicher Herkunft aus mehr als 5.000 Jahren zu-
sammengeführt. Sie illustrieren, wie die antike Heilkunst über 
Rom und Byzanz in den arabischen Raum gelangte und im 11. 
Jahrhundert nach Europa zurückkehrte, wo sie auf die Welt der 

Medizingeschichte 
umfassend 
präsentiert
Medicus – die Macht des Wissens.  
Ausstellung/Katalog, Historisches Museum der 
Pfalz Speyer

 Im 2. Viertel des 12. Jahrhunderts nachweislich mit einer Zange ge-
zogen: Die beiden stark kariösen Backenzähne aus einem Fund 
vom Brückenmarkt in Höxter, einem damals wichtigen Handels-
platz, sind wahrscheinlich einem vor Ort praktizierenden Wundarzt 
sowie einem Zahnbrecher zuzuweisen. Daneben eine Löffelsonde. 

„Die neue Version [zeigt] im Blick 
auf den Umgang mit Corona, wie 
relativ und fragmentarisch unser 
Wissen in Sachen Erforschung 
von Krankheiten und der Heilung 
sein kann.“
 Karl-Georg Berg, Die Rheinpfalz, 04.08.2020
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 Der originalgetreue Nachbau des Baderwagens aus dem Film „Der Medicus“: 
publikumswirksamer Einstieg in die Ausstellung. 
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Freitzeit-/Buchtipp

Rückblick ins antike Ägypten: Standfigur der Göttin Sachmet aus Theben/ 
Karnak, um 1370 v. Chr. 

Grabinventar einer römischen Ärztin, Heidelberg-Neuenheim, 100–150 n. Chr. 
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 Multimediale Inszenierung von mittelalterlichen  
Heiligenfiguren aus Holz, die als „Himmlische  
Helfer“ bei verschiedenen Leiden um Hilfe  
ersucht wurden. 
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VIRTUELLER RUNDGANG „CLOSED BUT OPEN“ ÜBER 
ZEHN STATIONEN (CA. 45 MINUTEN)
1. Einleitung
2.   Bader und mittelalterliche Heilpraktiken
3.   Nothelfer und Magie
4.   Antike: Mesopotamien und Ägypten
5.   Antike: Griechenland
6.   Antike: Rom
7.  Mittelalterliche Klosterheilkunde
8.   Apotheken der Frühneuzeit
9.   Universitäre Medizin in der frühen Neuzeit
10.   Ausblick in die Moderne
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Klostermedizin traf. Zu den 50 namhaften Leihgebern wertvoller 
Exponate aus dem In- und Ausland zählen die Uffizien in Flo-
renz, der Louvre in Paris sowie die Staatlichen Museen zu Berlin. 

Im Mittelpunkt stehen Allgemeinmedizin, Chirurgie, Anatomie 
und Pharmazie sowie magische und religiöse „Heilmethoden“, 
neben den bekannten Nothelfern, darunter die Schutzpatronin 
der Zahnärzte Apollonia, sogenannte „Gliederweihungen“. Man 
versprach sich Besserung von nach erkrankten Körperteilen ge-
formten Votivgegenständen. 

Zu den etwa 500 faszinierenden und sehenswerten Fundkom-
plexen zählen Instrumentarien römischer Ärztinnen sowie 
Schröpfköpfe und Klistiere mittelalterlicher Bader. Ein beeindru-
ckendes Zeugnis altägyptischer Kunst sind die überlebensgro-
ßen Figuren der Göttin Sachmet, die Schutz vor Krankheiten 
bringen sollten. Während mesopotamische Tontafeln jahrtau-
sendealte Rezepte überliefern, steht die „Gläserne Frau“ am 
Schluss der Ausstellung für das Wissen der Moderne. 

Durch die Corona-Pandemie gewann „Medicus – Die Macht des 
Wissens“ zwar an Aktualität, besonders weil kurzfristig das The-
ma „Corona“ ergänzt wurde. Leider musste die einmalige Son-
derausstellung wegen Corona wiederholt geschlossen werden. 
Sie soll dennoch als Freizeittipp vorgestellt werden, weil der um-
fangreiche, aufwendig illustrierte Katalog ebenso lesenswert ist, 
wie der virtuelle Rundgang sehenswert. �

Dr. Uwe Neddermeyer, KZV Nordrhein

HISTORISCHES MUSEUM DER PFALZ SPEYER 
Domplatz 4, 67346 Speyer
Aktuelles zur eventuellen Öffnung, zu Öffnungszeiten und Eintritts-
preisen unter https://museum.speyer.de/aktuell/medicus/

Katalog: Medicus – Die Macht des Wissens. Von den Frühen 
Hochkulturen bis zur Renaissance, 2019, 256 S., 40 Euro, ISBN: 
978–3–8062–4103–7

Freitzeit-/Buchtipp

 Blick in den Ausstellungsraum, der 
sich dem Apothekenwesen widmet, 
das sich im Mittelalter ausprägt. 
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Hans Georg 
 Brenner: Haus- 
und Reiseapotheke 
des Papstes  
Paul V., Augsburg 
vor 1600.
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Operationsqualen in 
der frühen  Neuzeit: 
Adriaen Brouwer: 
Operation am 
 Rücken, 1636. 
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Neue PAR-Klassifikation, neue 
 PAR-Leitlinie, neue PAR-Richtlinie
Teil 2: Neue S3-Leitlinie zur PAR-Therapie

Ausblick
Nächstes RZB erscheint am 2.6.2021

Neue PAR-Klassifikation, neue 

Corona Update XIII
Aktuelles zur Auswirkung der Corona-Pandemie

Projekt „Fit for Future“
PQP für Vorbereitungsassistenten/-innen
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Schnappschuss In den Mund gelegt

Dass Text und Bild …

stets eine übereinstimmende Botschaft übermitteln, gehört zum 
Handwerkzeug der Mediengestaltung! Anders als in der Infor-
mationsmappe zu den Hygienevorschriften wird den RZB-Le-
sern dies in ihren Kommentaren zum Schnappschuss des Mo-
nats sicher gelingen! Entdeckt hat das kleine orthographische 
Meisterwerk KZV-Vorstandsmitglied Andreas Kruschwitz am 
Eingang eines regionalen Testzentrums. 

Wir freuen uns auf viele Bildunterschriften mit und ohne „ortho-
graphischen Freiheiten“!
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Bitte schicken Sie uns humorvolle Bildunterschriften zum 
Schnappschuss des Monats April.

Rheinisches Zahnärzteblatt 
c/o Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein 
Lindemannstraße 34–42, 40237 Düsseldorf 
Fax: 0211 9684-332 | rzb@kzvnr.de

Einsendeschluss ist der 31. Mai 2021.

Die besten Einsendungen werden mit Gutscheinen prämiert und 
im RZB veröffentlicht.

Ist das nicht tierisch?

Warum Mike, der Hund unserer Mitarbeiterin Doris Perk sich in 
diesem Moment die Schnauze leckt, wissen wir nicht. Sicher ist 
aber, dass den Einsendungen eine lebhafte Fantasie vorausge-
gangen ist.

Die unten stehenden kreativen Ideen unserer Leserinnen und 
Leser werden übrigens mit Gutscheinen im Wert von 60 und 40 
Euro ausgezeichnet.

Leckt der Hund sich seine Nase, steht er kurz vor der Ekstase, 
die Zahnarzthand hat gut geschmeckt!
Barbara Bannert, Düsseldorf

Taschentücher und Servietten sind eindeutig überbewertet!
Dr. Constanze Schneider, Aachen

Siehst Du Frauchen? Ich kann den tiefen Nasenabstrich auch 
ohne Stäbchen machen!
Dr. Arnd Kremer, Remscheid
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Ist das nicht tierisch?
High Five

Die schöne Geste „give me five“, bei der zwei Personen die er-
hobene Hand des Gegenübers abklatschen, dient dem Aus-
druck gemeinsamer Zufriedenheit über einen Erfolg – oder da-
zu, jemandem ohne viel Worte seinen Respekt zu zollen, zu gra-
tulieren. Ihren Ursprung hat diese nette Geste vermutlich im 
Sport. Das „High Five“ der Basketballspieler der Louisville Uni-
versität erreichte in den USA Popularität weit über die Landes-
grenzen hinaus. Der 5. Mai ist ein Tag, an dem ebenfalls „give 
me five“ angesagt ist. Die WHO hat ihn zum internationalen „Tag 
der Handhygiene“ erhoben, denn laut WHO steht 5.5. symbo-
lisch für die zweimal fünf Finger – und zehn Finger beider Hände 
gilt es hygienisch rein zu halten. Raffiniert! 
Wie schön, dass unsere herzlichen „High Fives“ hoffentlich bald 
zurückkehren. �

Karin Labes, KZV Nordrhein
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 Patienteninformation zum Mitnehmen

Zahntipp

WURZELFÜLLUNG
Endodontie:  
Zahn erhalten und  
Kosten sparen

Aktuell: Die zwölfseitige Broschüre wurde vom Öffentlichkeitsausschuss der KZV Nordrhein 
überarbeitet. Sie kann zum Selbstkostenpreis von 27 Cent pro Stück bestellt werden. 

Bestellungen über myKZV oder 
das Fax auf Seite 37
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Zahntipp der KZV Nordrhein


